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“ „ 
 

Prospekt 

für Investmentfonds (nachstehend: „Fonds“) gemäß Invest-

mentfondsgesetz 2011 idgF (nachstehend: „InvFG“) 

Schoellerbank Invest AG („VWG“) 

Sterneckstraße 5 

A-5024 Salzburg 

Telefon: (0662) 885511 Durchwahl 2650 oder 

2651/Sekretariat 

Telefax: (0662) 885511-2659 

Firmenbuchnummer: 85246m 

Firmenbuchgericht: Landesgericht Salzburg    
All AsiaAll AsiaAll AsiaAll Asia    

Es handelt sich um einen OGAW1 gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm 

§ 50 InvFG. 

ISIN/Thesaurierungsanteilscheine: AT0000721436  

Dieser Prospekt wurde 03/2016 entsprechend den gemäß den 

Bestimmungen des InvFG erstellten Fondsbestimmungen er-

stellt. 

Veröffentlichungen erfolgen in elektronischer Form auf der In-

ternetseite der VWG. Die Mitteilung, dass Veröffentlichungen 

künftig nur noch in elektronischer Form auf der Internet-Seite 

der VWG erfolgen, wurde im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 

16. Dezember 2008 geschaltet. 

Dem Anleger sind rechtzeitig vor der angebotenen Zeichnung 

der Anteile die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundenin-

formationsdokument, „KID“) kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Auf Anfrage werden der zurzeit gültige Prospekt und die Fonds-

bestimmungen kostenlos zur Verfügung gestellt und sind 

gemeinsam mit den Wesentlichen Anlegerinformationen auf der 

Website http://www.schoellerbank.at/fondspublikationen ab-

rufbar. Dieser Prospekt wird ergänzt durch den jeweils zuletzt 

                                                             

1 OGAW ist die Kurzform für „Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in 
Wertpapieren“ gemäß InvFG 2011. 

veröffentlichten Rechenschaftsbericht bzw. gegebenenfalls 

Halbjahresbericht. Die Zurverfügungstellung der vorgenannten 

Dokumente kann in Papierform sowie auf elektronischem Weg 

erfolgen. Die Unterlagen sind auch bei der Depotbank sowie 

den im Anhang angeführten Vertriebsstellen erhältlich. 

Allfällige Beschwerden oder Anfragen sind an obige Adresse 

oder per Email an invest@schoellerbank.at zu richten. Diese 

werden innerhalb von fünf Werktagen bearbeitet. Weitere In-

formationen sind unter http://invest.schoellerbank.at erhältlich. 

BeschränkungenBeschränkungenBeschränkungenBeschränkungen    des Vertriebs des Fonds an des Vertriebs des Fonds an des Vertriebs des Fonds an des Vertriebs des Fonds an 
amerikanische Staatsbürgeramerikanische Staatsbürgeramerikanische Staatsbürgeramerikanische Staatsbürger    

Die ausgegebenen Anteile dieses Sondervermögens dürfen nur 

in Ländern öffentlich angeboten oder verkauft werden, in de-

nen ein solches öffentliches Angebot oder ein solcher Verkauf 

zulässig ist. Sofern nicht von der VWG oder einem von ihr be-

auftragten Dritten eine Anzeige bei den örtlichen 

Aufsichtsbehörden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den 

örtlichen Aufsichtsbehörden erlangt wurde und soweit eine 

solche Anzeige oder Genehmigung nicht vorliegt, handelt es 

sich daher nicht um ein Angebot zum Erwerb von Investment-

anteilen. Die Anteile wurden und werden nicht nach dem 

United States Securities Act aus dem Jahr 1933 in seiner je-

weils geltenden Fassung (nachfolgend als „Gesetz von 1933“ 

bezeichnet) oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundes-

staates oder einer Gebietskörperschaft der Vereinigten Staaten 

von Amerika oder ihrer Territorien, Besitzungen oder sonstiger 

Gebiete registriert, die ihrer Rechtshoheit unterstehen, ein-

schließlich des Commonwealth von Puerto Rico (nachfolgend 

als „Vereinigte Staaten“ bezeichnet. Die Anteile dürfen nicht in 

den Vereinigten Staaten öffentlich angeboten, verkauft oder 

anderweitig übertragen werden. Die Anteile werden auf Grund-

lage einer Befreiung von den Registrierungsvorschriften des 

Gesetzes von 1933 gemäß Regulation S zu diesem Gesetz an-

geboten und verkauft. Die VWG bzw. das Sondervermögen 

wurde und wird weder nach dem United States Investment 

Company Act aus dem Jahr 1940 in seiner geltenden Fassung 
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noch nach sonstigen US-Bundesgesetzen registriert. Dement-

sprechend werden Anteile weder in den Vereinigten Staaten 

noch an oder für Rechnung von US-Personen (im 

Sinne der Definitionen für die Zwecke der US-Bundesgesetze 

über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich Regulati-

on S zum United States Securities Act von 1933) (nachfolgend  

zusammen als „US-Personen“ bezeichnet), öffentlich angebo-

ten oder verkauft. Spätere Übertragungen von Anteilen in den 

Vereinigten Staaten bzw. an US-Personen sind unzulässig. Die 

Anteile wurden von der US-Wertpapier- und Börsenaufsichts-

behörde, der Securities and Exchange Commission 

(nachfolgend als „SEC“ bezeichnet) oder einer sonstigen Auf-

sichtsbehörde in den Vereinigten Staaten weder zugelassen, 

noch wurde eine solche Zulassung verweigert; darüber hinaus 

hat weder die SEC noch eine andere Aufsichtsbehörde in den 

Vereinigten Staaten über die Richtigkeit und Angemessenheit 

dieses Verkaufsprospekts bzw. die Vorteile der Anteile ent-

schieden. Die United States Commodity Futures Trading 

Commission (US-Warenterminhandelsaufsichtsbehörde) hat 

weder dieses Dokument noch sonstige Verkaufsunterlagen für 

die VWG bzw. das Sondervermögen geprüft und genehmigt. 

Niemand ist zur Abgabe von Erklärungen oder Zusicherungen 

befugt, die nicht im Verkaufsprospekt bzw. in den Unterlagen 

enthalten sind, auf die im Verkaufsprospekt verwiesen wird. 

Diese Unterlagen sind am Sitz der VWG öffentlich zugänglich.  

Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten in Umlauf 

gebracht werden. Anleger, die als „Restricted Persons“ im 

Sinne der US-Regelung No. 2790 der „National Association of 

Securities Dealers“ (NASD 2790) anzusehen sind, haben ihre 

Anlagen in dem Sondervermögen der VWG unverzüglich anzu-

zeigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAFAFAFATCTCTCTCAAAA    

Im Zuge der Umsetzung der US-amerikanischen FATCA-

Steuerbestimmungen („Foreign Account Tax Compliance Act“) 

und des dabei vorgenommenen Fonds-

Registrierungsprozesses bei der US-amerikanischen IRS 

(„Internal Revenue Service“) wurde dem Fonds folgende GIIN 

(„Global Intermediary Identification Number“) zugewiesen: 

4BBRD8.99999.SL.0404BBRD8.99999.SL.0404BBRD8.99999.SL.0404BBRD8.99999.SL.040 

Der Fonds gilt damit im Sinne genannter Bestimmungen als 

„deemed-compliant“, dh als FATCA konform. 
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“ „ Abschnitt I 

Angaben über Angaben über Angaben über Angaben über die Verwaltungsgesellschaftdie Verwaltungsgesellschaftdie Verwaltungsgesellschaftdie Verwaltungsgesellschaft    

1. 1. 1. 1. Informationen über Informationen über Informationen über Informationen über die Verwaltungsgesellschaft mit die Verwaltungsgesellschaft mit die Verwaltungsgesellschaft mit die Verwaltungsgesellschaft mit 

einem Hinweis darauf, ob die Verwaltungsgesellschaft einem Hinweis darauf, ob die Verwaltungsgesellschaft einem Hinweis darauf, ob die Verwaltungsgesellschaft einem Hinweis darauf, ob die Verwaltungsgesellschaft 

in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist als in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist als in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist als in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist als 

im Herkunftsmitgliedstaat des Fondsim Herkunftsmitgliedstaat des Fondsim Herkunftsmitgliedstaat des Fondsim Herkunftsmitgliedstaat des Fonds    

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Bezeichnung oder Firma, Rechtsform, GeselBezeichnung oder Firma, Rechtsform, GeselBezeichnung oder Firma, Rechtsform, GeselBezeichnung oder Firma, Rechtsform, Gesell-l-l-l-

schaftssitz und Ort der Hauptverwaschaftssitz und Ort der Hauptverwaschaftssitz und Ort der Hauptverwaschaftssitz und Ort der Hauptverwaltung, wenn dieser ltung, wenn dieser ltung, wenn dieser ltung, wenn dieser 

nicht mit dem Gesellschaftssitz zusammenfällt.nicht mit dem Gesellschaftssitz zusammenfällt.nicht mit dem Gesellschaftssitz zusammenfällt.nicht mit dem Gesellschaftssitz zusammenfällt.    

Die Verwaltungsgesellschaft des in diesem Prospekt näher 

beschriebenen Fonds ist die Schoellerbank Invest AG mit Sitz 

in Salzburg. 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft. Angabe Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft. Angabe Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft. Angabe Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft. Angabe 

der Dader Dader Dader Dauer, falls diese begrenzt ist.uer, falls diese begrenzt ist.uer, falls diese begrenzt ist.uer, falls diese begrenzt ist.    

Die Schoellerbank Invest AG (bis 13. März 2003: SKWB 

Schoellerbank Invest AG) ist durch Umgründung der am 14. 

Jänner 1994 gegründeten SKWB-INVEST Kapitalanlagegesell-

schaft m.b.H. hervorgegangen. Die Schoellerbank Invest AG ist 

eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Bundesgesetzes 

über Investmentfonds (InvFG). Sie hat seit März 1999 die 

Rechtsform einer Aktiengesellschaft und ist beim Firmenbuch-

gericht Landesgericht Salzburg unter der Firmenbuchnummer 

85246m eingetragen. 

Angaben über sämtlicher von der Gesellschaft Angaben über sämtlicher von der Gesellschaft Angaben über sämtlicher von der Gesellschaft Angaben über sämtlicher von der Gesellschaft 
verwalteten Fondsverwalteten Fondsverwalteten Fondsverwalteten Fonds    

2. Angabe sämtlicher von der Gesellschaft verwalteter 2. Angabe sämtlicher von der Gesellschaft verwalteter 2. Angabe sämtlicher von der Gesellschaft verwalteter 2. Angabe sämtlicher von der Gesellschaft verwalteter 

Fonds Fonds Fonds Fonds     

Die Informationen finden Sie im Anhang des Prospektes. 

Angaben über Vorstand, Aufsichtsrat und GrunAngaben über Vorstand, Aufsichtsrat und GrunAngaben über Vorstand, Aufsichtsrat und GrunAngaben über Vorstand, Aufsichtsrat und Grund-d-d-d-
kapitalkapitalkapitalkapital    

3. Angaben über den Vors3. Angaben über den Vors3. Angaben über den Vors3. Angaben über den Vorstand, die Zusammensetzung tand, die Zusammensetzung tand, die Zusammensetzung tand, die Zusammensetzung 

des Aufsichtsrates sowie über das Grundkapital des Aufsichtsrates sowie über das Grundkapital des Aufsichtsrates sowie über das Grundkapital des Aufsichtsrates sowie über das Grundkapital     

Die Informationen finden Sie im Anhang des Prospektes. 

VergütungspolitikVergütungspolitikVergütungspolitikVergütungspolitik    

4. Vergütungspolitik4. Vergütungspolitik4. Vergütungspolitik4. Vergütungspolitik    

Die Schoellerbank Invest AG strebt ein langfristig erfolgreiches 

Fondsgeschäft und einen nachhaltigen Erfolg der Gesellschaft 

an. Bei der Verwaltung der Fonds wird ausschließlich im Inte-

resse der Anleger und der Integrität des Marktes gehandelt, 

die Rechte der Anleger werden unabhängig wahrgenommen. 

Es wird ein dauerhafter, langfristiger Anlageerfolg angestrebt, 

bei dem Risikostreuung und Liquidität zudem wesentliche Fak-

toren darstellen. Sämtliche Vergütungs- und Bonusregelungen 

stehen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen, den 

Vorgaben des UniCredit-Konzerns, den Stellenbeschreibungen 

und den langfristigen Interessen der Schoellerbank Invest AG. 

Alle Mitarbeiter der Schoellerbank Invest AG werden jährlich im 

Rahmen eines transparenten und nachvollziehbaren Bonuspro-

zesses beurteilt. Die geforderte Unabhängigkeit von den von 

ihnen kontrollierten Geschäftsbereichen sowie die Vermeidung 

von Interessens- und Kompetenzkonflikten hinsichtlich der 

Vergütungspolitik werden durch die Definition individueller Zie-

le eingehalten. Auch der gesetzlich geforderten 

Gewaltentrennung zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen 

wird somit entsprechend Rechnung getragen. Bei der Gesamt-

vergütung stehen fixe und variable Bestandteile in einem 

angemessenen Verhältnis, wobei der fixe Vergütungsanteil so 

hoch ist, dass eine flexible Politik in Bezug auf die variablen 

Vergütungskomponenten uneingeschränkt möglich ist und 

auch zur Gänze auf die Gewährung einer variablen Vergütung 

verzichtet werden kann. Die Verteilung der tatsächlichen Aus-

zahlung auf einen mehrjährigen Zeitraum wird aufgrund des 

Proportionalitätsprinzips in der Schoellerbank Invest AG nicht 

angewendet. 

Variable Zahlungen werden nur bei guten Geschäftsergebnis-

sen des Unternehmens vorgenommen, unterliegen dem 

jährlichen Bonus-Prozess und erfolgen nur in bar nach klar 

definierten Regeln. Die Eigenmittelausstattung der 

Schoellerbank Invest AG wird durch die gesamte variable Ver-

gütung nicht eingeschränkt. Es wird auch künftig 

sichergestellt, dass die Fähigkeit zur Verbesserung der Eigen-

mittelausstattung der Schoellerbank Invest AG durch Erwerb 

oder Auszahlung variabler Vergütungen nicht eingeschränkt 

wird. 
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Die Grundsätze der Vergütungspolitik der Schoellerbank Invest 

AG werden im Anlassfall sofort, mindestens aber einmal jähr-

lich auf ihre Aktualität hin überprüft und entsprechend 

adaptiert. Weiters werden diese Grundsätze und deren laufen-

de Einhaltung einmal jährlich dem Aufsichtsrat der 

Schoellerbank Invest AG zur Überprüfung und Genehmigung 

vorgelegt. Neben dem Aufsichtsrat fungiert die Abteilung „In-

terne Revision“ der Schoellerbank Aktiengesellschaft, im 

Auftrag der Schoellerbank Invest AG, als Kontrollorgan. 

Delegation von TätigkeitenDelegation von TätigkeitenDelegation von TätigkeitenDelegation von Tätigkeiten    

5. Die Verwaltungsgesellschaft hat die nachstehend 5. Die Verwaltungsgesellschaft hat die nachstehend 5. Die Verwaltungsgesellschaft hat die nachstehend 5. Die Verwaltungsgesellschaft hat die nachstehend 

angeführten Tätigkeiten an Dritte delegiert:angeführten Tätigkeiten an Dritte delegiert:angeführten Tätigkeiten an Dritte delegiert:angeführten Tätigkeiten an Dritte delegiert:    

Innenrevision, Compliance, IT/Infrastruktur, Buchhaltung, 

Lohnverrechnung, Abwicklung sämtlicher börslicher und 

außerbörslicher Wertpapierorders. 

Die VWG weist darauf hin, dass sie Aufgaben an ein mit ihr in 

einer engen Verbindung stehendes Unternehmen, somit ein 

verbundenes Unternehmen im Sinne des Artikel 4 Abs. 1 Z 38 

VO (EU) 575/2013, delegiert hat. 

 

 

 

 

 

 

  



 

    All Asia All Asia All Asia All Asia |||| Prospekt |||| März 2016 ||||    7777 

“ „ Abschnitt II 

Informationen über den FondsInformationen über den FondsInformationen über den FondsInformationen über den Fonds    

1. Bezeichnung des Fonds1. Bezeichnung des Fonds1. Bezeichnung des Fonds1. Bezeichnung des Fonds    

Der Fonds hat die Bezeichnung All Asia und ist ein Miteigen-

tumsfonds gemäß § 2 Abs. 2 InvFG. 

Der Fonds entspricht der Richtlinie 2009/65/EG („OGAW-

Richtlinie“). 

Zeitpunkt der Gründung des FondsZeitpunkt der Gründung des FondsZeitpunkt der Gründung des FondsZeitpunkt der Gründung des Fonds    

2. Zeitpunkt der Gründung des Fonds sowie Angabe 2. Zeitpunkt der Gründung des Fonds sowie Angabe 2. Zeitpunkt der Gründung des Fonds sowie Angabe 2. Zeitpunkt der Gründung des Fonds sowie Angabe 

der Dauer, fader Dauer, fader Dauer, fader Dauer, falls diese begrenzt istlls diese begrenzt istlls diese begrenzt istlls diese begrenzt ist    

Der All Asia wurde am 04.01.2001 aufgelegt und wird auf un-

bestimmte Zeit errichtet. 

SteuervorschriftenSteuervorschriftenSteuervorschriftenSteuervorschriften    

3. Kurzangaben über die auf den Fonds anwendbaren 3. Kurzangaben über die auf den Fonds anwendbaren 3. Kurzangaben über die auf den Fonds anwendbaren 3. Kurzangaben über die auf den Fonds anwendbaren 

Steuervorschriften, wenn sie für den Anteilinhaber Steuervorschriften, wenn sie für den Anteilinhaber Steuervorschriften, wenn sie für den Anteilinhaber Steuervorschriften, wenn sie für den Anteilinhaber 

von Bedeutung sind. Angabe, ovon Bedeutung sind. Angabe, ovon Bedeutung sind. Angabe, ovon Bedeutung sind. Angabe, ob auf die von den b auf die von den b auf die von den b auf die von den     

Anteilinhabern vom Fonds bezogenen Einkünfte und Anteilinhabern vom Fonds bezogenen Einkünfte und Anteilinhabern vom Fonds bezogenen Einkünfte und Anteilinhabern vom Fonds bezogenen Einkünfte und 

Kapitalerträge Quellenabzüge erhoben werden.Kapitalerträge Quellenabzüge erhoben werden.Kapitalerträge Quellenabzüge erhoben werden.Kapitalerträge Quellenabzüge erhoben werden.    

STEUERLICHE BEHANDLUNG für in Österreich unbeschränkt 

steuerpflichtige Anleger 

Rechtlicher Hinweis: 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekann-

ten Rechtslage aus. Es kann keine Gewähr übernommen 

werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetz-

gebung, Rechtsprechung oder sonstige Rechtsakte der 

Finanzverwaltung nicht ändert. Gegebenenfalls ist die Inan-

spruchnahme der Beratung durch einen Steuerexperten 

angebracht. 

In den Rechenschaftsberichten sind detaillierte Angaben über 

die steuerliche Behandlung der Fondsausschüttungen bzw. 

ausschüttungsgleichen Erträge enthalten. 

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich im Wesentli-

chen auf Depotführungen im Inland und in Österreich 

unbeschränkt steuerpflichtige Anleger. 

Einkünfteermittlung auf Fondsebene:Einkünfteermittlung auf Fondsebene:Einkünfteermittlung auf Fondsebene:Einkünfteermittlung auf Fondsebene:    

Die Erträge eines Fonds setzen sich im Wesentlichen aus den 

ordentlichen und den außerordentlichen Erträgen zusammen. 

Unter ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen Zinsen- 

und Dividendenerträge verstanden. Aufwendungen des Fonds 

(z.B. Managementgebühren, Wirtschaftsprüferkosten) kürzen 

die ordentlichen Erträge.  

Außerordentliche Erträge sind Gewinne aus der Realisation von 

Wertpapieren (im Wesentlichen aus Aktien, Forderungswertpa-

pieren und den dazugehörigen Derivaten), saldiert mit 

realisierten Verlusten. Verlustvorträge und ein eventueller Auf-

wandsüberhang kürzen ebenfalls die laufenden Gewinne. Ein 

eventueller Verlustüberhang kann gegen die ordentlichen  

Erträge gegengerechnet werden.   

Nicht verrechnete Verluste sind zeitlich unbegrenzt vortragsfähig.  

3.1. Privatvermögen3.1. Privatvermögen3.1. Privatvermögen3.1. Privatvermögen    

Volle Steuerabgeltung (Endbesteuerung), keine SteuVolle Steuerabgeltung (Endbesteuerung), keine SteuVolle Steuerabgeltung (Endbesteuerung), keine SteuVolle Steuerabgeltung (Endbesteuerung), keine Steue-e-e-e-

rerklärungspflichten des Anlegersrerklärungspflichten des Anlegersrerklärungspflichten des Anlegersrerklärungspflichten des Anlegers    

Von der Ausschüttung (Zwischenausschüttung) eines Fonds an 

Anteilinhaber wird, soweit diese aus Kapitalertragsteuer(KESt)-

pflichtigen Kapitalerträgen stammt und sofern der Empfänger 

der Ausschüttung der Kapitalertragssteuer unterliegt, durch die 

inländische kuponauszahlende Stelle eine KESt in der für diese 

Erträge gesetzlich vorgeschriebenen Höhe einbehalten. Unter 

der gleichen Voraussetzung werden „Auszahlungen“ aus The-

saurierungsfonds als KESt für den im Anteilwert enthaltenen 

ausschüttungsgleichen Ertrag (ausgenommen vollthesaurie-

rende Fonds) einbehalten. 

Der Privatanleger hat grundsätzlich keinerlei Steuererklärungs-

pflichten zu beachten. Mit dem Kapitalertragsteuerabzug  

sind sämtliche Steuerpflichten des Anlegers abgegolten.  

Der Kapitalertragsteuerabzug entfaltet die vollen Endbesteue-

rungswirkungen hinsichtlich der Einkommensteuer. 

A u s n a h m e n  von der EndbesteuerungA u s n a h m e n  von der EndbesteuerungA u s n a h m e n  von der EndbesteuerungA u s n a h m e n  von der Endbesteuerung    

Eine Endbesteuerung ist ausgeschlossen: 

 für im Fondsvermögen enthaltene KESt II-freie 

Forderungswertpapiere (sog. Altemissionen), sofern keine 
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Optionserklärung abgegeben wurde. Derartige Erträge 

bleiben steuererklärungspflichtig;  

 für im Fondsvermögen enthaltene der österreichischen 

Steuerhoheit entzogene Wertpapiere, sofern auf die 

Inanspruchnahme von DBA-Vorteilen nicht verzichtet wird. 

Derartige Erträge sind in der Einkommensteuererklärung 

in der Spalte „Neben den angeführten Einkünften wurden 

Einkünfte bezogen, für die das Besteuerungsrecht 

aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen einem 

anderen Staat zusteht“ anzuführen. 
    

In diesem Fall ist jedoch die Anrechnung der dafür in Abzug 

gebrachten KESt bzw. deren Rückforderung gemäß § 240 BAO 

möglich. 

Besteuerung auf Fondsebene:Besteuerung auf Fondsebene:Besteuerung auf Fondsebene:Besteuerung auf Fondsebene:    

Die ordentlichen Erträge des Fonds (Zinsen, Dividenden) unter-

liegen nach Abzug der Aufwendungen der 27,5% KESt. 

Realisierte Kursverluste (nach vorheriger Saldierung mit reali-

sierten Kursgewinnen) und neue Verlustvorträge (Verluste aus 

Geschäftsjahren, die 2013 begannen) kürzen ebenso die or-

dentlichen Erträge.  

Mindestens 60% aller realisierten, wenn auch thesaurierten 

außerordentlichen Erträge unterliegen ebenfalls der 27,5% 

KESt. Insoweit die realisierten Substanzgewinne ausgeschüttet 

werden, sind diese voll steuerpflichtig (werden z.B. 100 % 

ausgeschüttet, sind 100% steuerpflichtig, werden z.B. 75% 

ausgeschüttet, sind 75% steuerpflichtig). 

Besteuerung auf Anteilscheininhaberebene:Besteuerung auf Anteilscheininhaberebene:Besteuerung auf Anteilscheininhaberebene:Besteuerung auf Anteilscheininhaberebene:    

Veräußerung des Fondsanteiles:Veräußerung des Fondsanteiles:Veräußerung des Fondsanteiles:Veräußerung des Fondsanteiles:    

Für vor dem 1.1.2011 angeschaffte Fondsanteile (Altanteile) 

gilt die einjährige Spekulationsfrist weiter (§ 30 Einkommen-

steuergesetz (idF vor dem BudgetbegleitG 2011). Diese Anteile 

sind aus heutiger Sicht nicht mehr steuerverfangen. 

Ab dem 1.1.2011 angeschaffte Fondsanteile (Neuanteile) unterlie-

gen – unabhängig von der Behaltedauer – bei Anteilsveräußerung 

einer Besteuerung der realisierten Wertsteigerung. Die Besteue-

rung erfolgt durch die depotführende Stelle, welche auf die 

Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem steuerlich 

fortgeschriebenen Anschaffungswert (Anschaffungskosten wer-

den um ausschüttungsgleiche Erträge erhöht und um steuerfreie 

Ausschüttungen vermindert) 27,5% KESt einbehält.  

Verlustausgleich auf Depotebene des Anteilscheininhabers:Verlustausgleich auf Depotebene des Anteilscheininhabers:Verlustausgleich auf Depotebene des Anteilscheininhabers:Verlustausgleich auf Depotebene des Anteilscheininhabers:    

Ab 1.4. 2012 hat die depotführende Bank Kursgewinne und 

Kursverluste sowie Erträge (ausgenommen Kupons von Altbe-

stand, Zinserträgen aus Geldeinlagen und Spareinlagen) aus 

allen Wertpapier-Arten von allen Depots eines Einzelinhabers 

bei einem Kreditinstitut innerhalb eines Kalenderjahres gegen-

zurechnen (sog. Verlustausgleich). Es kann maximal nur die 

bereits bezahlte KESt gutgeschrieben werden. Übersteigen 

27,5 % der realisierten Verluste die bereits bezahlte KESt, so 

wird der verbleibende Verlust für zukünftige gegenrechenbare 

Gewinne und Erträge bis zum Ende des Kalenderjahres in Evi-

denz gehalten. Etwaige weitere im Kalenderjahr nicht mit 

(weiteren) Gewinnen bzw. Erträgen ausgeglichene Verluste 

verfallen. Eine Verlustmitnahme über das Kalenderjahr hinaus 

ist nicht möglich.  

Anleger, deren Einkommensteuer-Tarifsatz unter 27,5% liegt, 

haben die Möglichkeit, sämtliche Kapitalerträge, die dem 

Steuersatz von 27,5% unterliegen, im Rahmen der Einkom-

mensteuererklärung zum entsprechend niedrigeren 

Einkommensteuersatz zu besteuern (Regelbesteuerungsopti-

on). Ein Abzug von Werbungskosten (z.B. Depotspesen) ist 

dabei nicht möglich. Die vorab in Abzug gebrachte Kapitaler-

tragsteuer ist im Rahmen der Steuererklärung rückerstattbar. 

Wünscht der Steuerpflichtige nur einen Verlustausgleich inner-

halb der mit 27,5% besteuerten Kapitaleinkünfte, kann er – 

isoliert von der Regelbesteuerungsoption – die Verlustaus-

gleichsoption ausüben. Dasselbe gilt in Fällen, in denen 

Entlastungsverpflichtungen aufgrund von DBA wahrgenommen 

werden können. Eine Offenlegung sämtlicher endbesteue-

rungsfähiger Kapitalerträge ist dazu nicht erforderlich. 

3.2. Betriebsvermögen3.2. Betriebsvermögen3.2. Betriebsvermögen3.2. Betriebsvermögen    

Besteuerung und Steuerabgeltung Besteuerung und Steuerabgeltung Besteuerung und Steuerabgeltung Besteuerung und Steuerabgeltung für Anteile im Bfür Anteile im Bfür Anteile im Bfür Anteile im Be-e-e-e-

triebsvermögen natürlicher Personentriebsvermögen natürlicher Personentriebsvermögen natürlicher Personentriebsvermögen natürlicher Personen    

Für natürliche Personen, die Einkünfte aus Kapitalvermögen 

oder Gewerbebetrieb beziehen (Einzelunternehmer, Mitunter-

nehmer), gilt die Einkommensteuer für die KESt pflichtigen 

Erträge (Zinsen aus Forderungswertpapieren, in- und ausländi-

sche Dividenden und sonstige ordentliche Erträge) durch den 

KESt Abzug als abgegolten: 

Ausschüttungen (Zwischenausschüttungen) von Substanzge-

winnen aus inländischen Fonds und von 

ausschüttungsgleichen Substanzgewinnen aus ausländischen 

Subfonds waren bei GJ, die im Jahr 2012 begonnen haben, 

mit dem Tarif zu versteuern, danach kam der 25%ige Sonder-

steuersatz (für steuerliche Zuflüsse ab 1.1.2016 27,5%) zur 

Anwendung (Veranlagung).  
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Bei Fondgeschäftsjahren, die nach dem 31.12.2012 begonnen 

haben, sind sämtliche im Fondsvermögen realisierten Kursge-

winne sofort steuerpflichtig (d.h. keine steuerfreie 

Thesaurierung von Substanzgewinnen mehr möglich). Der 

27,5%ige KESt Abzug hat jedoch keine Endbesteuerungswir-

kung, sondern ist lediglich eine Vorauszahlung auf den 

Sondereinkommensteuersatz im Wege der Veranlagung. 

Gewinne aus der Veräußerung des Fondsanteiles unterliegen 

grundsätzlich auch dem 27,5%igen KESt Satz. Dieser KESt 

Abzug ist wiederum nur eine Vorauszahlung auf den im Wege 

der Veranlagung zu erhebenden Sondereinkommensteuersatz 

iHv. 27,5% (Gewinn = Differenzbetrag zwischen Veräuße-

rungserlös und Anschaffungskosten; davon sind die während 

der Behaltedauer bzw. zum Verkaufszeitpunkt bereits versteu-

erten ausschüttungsgleichen Erträge in Abzug zu bringen; die 

ausschüttungsgleichen Erträge sind in Form eines steuerlichen 

„Merkpostens“ über die Behaltedauer des Fondsanteiles au-

ßerbilanziell mitzuführen. Unternehmensrechtliche 

Abschreibungen des Fondsanteils kürzen entsprechend die 

ausschüttungsgleichen Erträge des jeweiligen Jahres). 

Bei Depots im Betriebsvermögen ist ein Verlustausgleich durch 

die Bank nicht zulässig. Eine Gegenrechnung ist nur über die 

Steuererklärung möglich. 

Besteuerung bei Anteilen im Betriebsvermögen juriBesteuerung bei Anteilen im Betriebsvermögen juriBesteuerung bei Anteilen im Betriebsvermögen juriBesteuerung bei Anteilen im Betriebsvermögen juris-s-s-s-

tischetischetischetischer Personenr Personenr Personenr Personen    

Die im Fonds erwirtschafteten ordentlichen Erträge (z.B. Zin-

sen, Dividenden) sind grundsätzlich steuerpflichtig. 

Steuerfrei sind jedoch  

 inländische Dividenden (die bei Zufluss an den Fonds 

abgezogene KESt ist rückerstattbar)  

 Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften  

 Gewinnanteile aus Beteiligungen an ausländischen 

Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 

KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren 

Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht. 
    

Gewinnanteile aus ausländischen Körperschaften sind aber 

nicht befreit, wenn die ausländische Körperschaft keiner der 

österreichischen Körperschaftsteuer vergleichbaren Steuer 

unterliegt (das liegt vor, wenn die ausländische Steuer mehr 

als 10% niedriger ist als die österreichische Körperschaftsteu-

eroder die ausländische Körperschaft  im Ausland einer 

persönlichen oder sachlichen Befreiung unterliegt). 

Dividenden aus anderen Ländern sind KöSt-pflichtig. 

Bei Fondgeschäftsjahren, die nach dem 31.12.2012 begonnen 

haben, sind sämtliche im Fondsvermögen realisierten 

Kursgewinne sofort steuerpflichtig (d.h. keine steuerfreie  

Thesaurierung von Substanzgewinnen mehr möglich). 

Sofern keine Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG vor-

liegt, hat die kuponauszahlende Stelle auch für Anteile im 

Betriebsvermögen von der Ausschüttung Kapitalertragssteuer 

einzubehalten bzw. Auszahlungen aus Thesaurierungsfonds als 

KESt an die Finanz abzuführen. Eine in Abzug gebrachte und 

an das Finanzamt abgeführte KESt kann auf die veranlagte 

Körperschaftsteuer angerechnet bzw. rückerstattet werden. 

Gewinne aus der Veräußerung des Fondsanteiles unterliegen 

der 25%igen Körperschaftsteuer. Kursverluste bzw. Teilwert-

abschreibungen sind steuerlich sofort abzugsfähig. 

3.3. Körperschaften mit3.3. Körperschaften mit3.3. Körperschaften mit3.3. Körperschaften mit    Einkünften aus KapitalvermögenEinkünften aus KapitalvermögenEinkünften aus KapitalvermögenEinkünften aus Kapitalvermögen    

Soweit Körperschaften (z.B. Vereine) Einkünfte aus Kapitalver-

mögen beziehen, gilt die Körperschaftsteuer durch den 

Steuerabzug als abgegolten. Eine KESt auf steuerfreie Dividen-

den ist rückerstattbar. 

Für Zuflüsse ab dem 1.1.2016 erhöht sich der KESt-Satz von 

25% auf 27,5%. Für Körperschaften mit Einkünften aus Kapi-

talvermögen bleibt es jedoch für diese Einkünfte beim 

25%igen KÖSt-Satz. 

Wenn nicht die kuponauszahlende Stelle bei diesen Steuer-

pflichtigen weiterhin den 25%igen KESt-Satz anwendet, kann 

der Steuerpflichtige die zu viel einbehaltene KESt beim Finanz-

amt rückerstatten lassen.  

Privatstiftungen unterliegen mit den im Fonds erwirtschafteten 

Erträgen grundsätzlich der 25%igen Zwischensteuer. 

Steuerfrei sind jedoch inländische Dividenden (die bei Zufluss 

an den Fonds abgezogene KESt ist rückerstattbar) und Ge-

winnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften sowie aus 

Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer 

inländischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Körperschaft 

vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine um-

fassende Amtshilfe besteht. 

Gewinnanteile aus ausländischen Körperschaften sind aber 

nicht befreit, wenn die ausländische Körperschaft keiner der 

österreichischen Körperschaftsteuer vergleichbaren Steuer 

unterliegt (das liegt vor, wenn die ausländische Steuer mehr 

als 10% niedriger ist als die österreichische Körperschaftsteuer 
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oder die ausländische Körperschaft  im Ausland einer  

persönlichen oder sachlichen Befreiung unterliegt). 

Dividenden aus anderen Ländern sind KöSt-pflichtig. 

Mindestens 60% aller realisierten wenn auch thesaurierten 

Substanzgewinne (Kursgewinne aus realisierten Aktien und 

Aktienderivaten sowie aus Anleihen und Anleihederivaten) un-

terliegen ebenfalls der 25%igen Zwischensteuer. Insoweit die 

realisierten Substanzgewinne ausgeschüttet werden, sind die-

se voll steuerpflichtig (werden z.B. 100 % ausgeschüttet, sind 

100% steuerpflichtig, werden z.B. 75% ausgeschüttet, sind 

75% steuerpflichtig). 

Ab dem 1.1.2011 angeschaffte Fondsanteile unterliegen bei An-

teilsveräußerung einer Besteuerung der realisierten 

Wertsteigerung. Bemessungsgrundlage für die Besteuerung ist die 

Differenz aus dem Verkaufserlös und dem steuerlich fortgeschrie-

benen Anschaffungswert der Fondsanteile. Für Zwecke des 

steuerlich fortgeschriebenen Anschaffungswerts erhöhen während 

der Behaltedauer versteuerte Erträge die Anschaffungskosten 

des Anteilscheines, während erfolgte Ausschüttungen bzw. 

ausgezahlte KESt die Anschaffungskosten vermindern.  

Stichtag für den Rechnungsabschluss und HäStichtag für den Rechnungsabschluss und HäStichtag für den Rechnungsabschluss und HäStichtag für den Rechnungsabschluss und Häu-u-u-u-
figkeit der Auszahlungfigkeit der Auszahlungfigkeit der Auszahlungfigkeit der Auszahlung    

4. Stichtag für den Rechnungsabschluss und Hä4. Stichtag für den Rechnungsabschluss und Hä4. Stichtag für den Rechnungsabschluss und Hä4. Stichtag für den Rechnungsabschluss und Häufiufiufiufig-g-g-g-

keit der Auszahlungkeit der Auszahlungkeit der Auszahlungkeit der Auszahlung    

Das Rechnungsjahr des Fonds ist die Zeit vom 01.07. bis zum 

30.06. des nächsten Kalenderjahres. Die Auszahlung der KESt 

gemäß § 58 Abs. 2 InvFG iVm Artikel 6 der Fondsbestimmun-

gen erfolgt ab 01.09. des folgenden Rechnungsjahres. 

Die VWG hat für jedes Rechnungsjahr des Fonds einen Re-

chenschaftsbericht, sowie für die ersten sechs Monate eines 

jeden Rechnungsjahres einen Halbjahresbericht zu erstellen. 

Nach dem Ende des jeweiligen Berichtszeitraumes ist der Re-

chenschaftsbericht innerhalb von 4 Monaten und der 

Halbjahresbericht innerhalb von 2 Monaten zu veröffentlichen. 

WirtschaftsprüferWirtschaftsprüferWirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer    

5. Name der Personen, die mit der Abschlussprüfung 5. Name der Personen, die mit der Abschlussprüfung 5. Name der Personen, die mit der Abschlussprüfung 5. Name der Personen, die mit der Abschlussprüfung 

gemäß § 49 Abs. 5 InvFG betraut sindgemäß § 49 Abs. 5 InvFG betraut sindgemäß § 49 Abs. 5 InvFG betraut sindgemäß § 49 Abs. 5 InvFG betraut sind    

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien; Nähere  

Angaben zu den mit der Abschlussprüfung betrauten natürli-

chen Personen finden Sie im jeweiligen Rechenschaftsbericht. 

Angaben der Art und der Hauptmerkmale der Angaben der Art und der Hauptmerkmale der Angaben der Art und der Hauptmerkmale der Angaben der Art und der Hauptmerkmale der     
AnteileAnteileAnteileAnteile    

6. Angabe der Art und der Hauptmerkmale der Anteile, 6. Angabe der Art und der Hauptmerkmale der Anteile, 6. Angabe der Art und der Hauptmerkmale der Anteile, 6. Angabe der Art und der Hauptmerkmale der Anteile, 

insbesondereinsbesondereinsbesondereinsbesondere::::    

 Art des Rechts (dingliches, Forderungs- oder anderes 

Recht), das der Anteil repräsentiert; 

 Originalurkunden oder Zertifikate über diese Urkunden, 

Eintragung in einem Register oder auf einem Konto; 

 Merkmale der Anteile: Namens- oder Inhaberpapiere, 

gegebenenfalls Angabe der Stückelung;  
    

Beschreibung des Stimmrechts der Anteilinhaber, falls dieses 

besteht: 

 Jeder Erwerber eines Anteilscheines erwirbt in Höhe der 

darin verbrieften Miteigentumsanteile Miteigentum an 

sämtlichen Vermögenswerten des Fonds (dingliches 

Recht). 

 Das Miteigentum an den zum Fonds gehörigen 

Vermögenswerten ist in gleiche Miteigentumsanteile zerlegt. 

Die Anzahl der Miteigentumsanteile ist nicht begrenzt. 

 Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine 

(Zertifikate) mit Wertpapiercharakter über Anteile 

verkörpert.  

 Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden (§ 24 

Depotgesetz, BGBl. Nr. 424/1969 in der jeweils 

geltenden Fassung) dargestellt. 

 Die Verwaltungsgesellschaft darf mit Zustimmung ihres 

Aufsichtsrates die Miteigentumsanteile teilen (splitten) 

und zusätzlich Anteilscheine an die Anteilinhaber 

ausgeben oder die alten Anteilscheine in neue 

umtauschen, wenn sie zufolge der Höhe des errechneten 

Anteilswertes eine Teilung der Miteigentumsanteile als im 

Interesse der Anteilinhaber gelegen erachtet. 

 Die Anteilscheine lauten auf Inhaber.  

 Mit den Anteilscheinen sind keine Stimmrechte verbunden. 
    

7. Voraussetzungen, unter denen die Auflösung des 7. Voraussetzungen, unter denen die Auflösung des 7. Voraussetzungen, unter denen die Auflösung des 7. Voraussetzungen, unter denen die Auflösung des 

Fonds beschlossen werden kann, und Einzelheiten der Fonds beschlossen werden kann, und Einzelheiten der Fonds beschlossen werden kann, und Einzelheiten der Fonds beschlossen werden kann, und Einzelheiten der 

Auflösung, insbesondere im Bezug auf die Rechte der Auflösung, insbesondere im Bezug auf die Rechte der Auflösung, insbesondere im Bezug auf die Rechte der Auflösung, insbesondere im Bezug auf die Rechte der 

AnteilinhaberAnteilinhaberAnteilinhaberAnteilinhaber    

Kündigung der Verwaltung: Kündigung der Verwaltung: Kündigung der Verwaltung: Kündigung der Verwaltung:     

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Fonds in 

folgenden Fällen kündigen/beenden: 

a) mit Bewilligung der FMA, Veröffentlichung und unter 

Einhaltung einer Frist von (zumindest) sechs Monaten. 
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Diese Frist kann auf (zumindest) 30 Tage reduziert 

werden, wenn sämtliche Anleger nachweislich informiert 

wurden, wobei dabei eine Veröffentlichung unterbleiben 

kann. Die Anteilinhaber können (vorbehaltlich einer 

Preisaussetzung) während der jeweils genannten Frist 

ihre Fondsanteile gegen Auszahlung des 

Rücknahmepreises zurückgeben.  

b) mit sofortiger Wirkung (Tag der Veröffentlichung) und 

unter gleichzeitiger Anzeige an die FMA, wenn das 

Fondsvermögen EUR 1.150.000,- unterschreitet. 
    

Eine Kündigung gemäß b) ist während einer Kündigung gemäß 

a) nicht zulässig. 

Endet die Verwaltung durch Kündigung, übernimmt die Depot-

bank die vorläufige Verwaltung und muss für den Fonds, 

sofern sie dessen Verwaltung nicht binnen sechs Monaten auf 

eine andere Verwaltungsgesellschaft überträgt, die Abwicklung 

einleiten. Mit Beginn der Abwicklung tritt an die Stelle des 

Rechts der Anteilinhaber auf Verwaltung das Recht auf ord-

nungsgemäße Abwicklung und an die Stelle des Rechts auf 

jederzeitige Rückzahlung des Anteilswertes das Recht auf Aus-

zahlung des Liquidationserlöses nach Ende der Abwicklung. 

Übertragung der VerwaltungÜbertragung der VerwaltungÜbertragung der VerwaltungÜbertragung der Verwaltung    

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Fonds 

mit Bewilligung der FMA, Veröffentlichung und unter Einhal-

tung einer Frist von (zumindest) 3 Monaten auf eine andere 

Verwaltungsgesellschaft übertragen. Diese Frist kann auf (zu-

mindest) 30 Tage reduziert werden, wenn sämtliche 

Anteilinhaber informiert wurden, wobei dabei eine Veröffentli-

chung unterbleiben kann. Die Anteilinhaber können während 

der genannten Frist ihre Fondsanteile gegen Auszahlung des 

Rücknahmepreises zurückgeben. 

Verschmelzung/Zusammenlegung des Fonds mit eVerschmelzung/Zusammenlegung des Fonds mit eVerschmelzung/Zusammenlegung des Fonds mit eVerschmelzung/Zusammenlegung des Fonds mit ei-i-i-i-

nem anderen Investmentfondsnem anderen Investmentfondsnem anderen Investmentfondsnem anderen Investmentfonds    

Die Verwaltungsgesellschaft kann unter Einhaltung bestimmter 

Voraussetzungen sowie mit Bewilligung der FMA den Fonds 

mit anderen Investmentfonds oder mit mehreren Investment-

fonds verschmelzen/zusammenlegen, wobei dabei eine 

Veröffentlichung (unter Einhaltung einer Frist von (zumindest) 3 

Monaten) bzw. Information über die Details an die Anteilinha-

ber (unter Einhaltung einer Frist von (zumindest) 30 Tagen) zu 

erfolgen hat. Die Anteilinhaber können während der darin ge-

nannten Frist ihre Fondsanteile gegen Auszahlung des 

Rücknahmepreises zurückgeben oder gegebenenfalls in Antei-

le eines anderen Investmentfonds mit ähnlicher Anlagepolitik 

umtauschen.  

In den Fällen der Fondszusammenlegung haben die Anteilin-

haber einen Anspruch auf Umtausch der Anteile entsprechend 

dem Umtauschverhältnis sowie auf allfällige Auszahlung eines 

Spitzenausgleiches. 

Abspaltung des FondsvermögensAbspaltung des FondsvermögensAbspaltung des FondsvermögensAbspaltung des Fondsvermögens    

Die Verwaltungsgesellschaft kann unvorhersehbar illiquid ge-

wordene Titel, die sich im Fonds befinden, nach Bewilligung 

der FMA und Veröffentlichung abspalten. Die Anteilinhaber 

werden entsprechend ihrer Anteile Miteigentümer am abge-

spaltenen Fonds, der von der Depotbank abgewickelt wird. 

Nach Abwicklung erfolgt die Auszahlung des Erlöses an die 

Anteilinhaber. 

Andere Beendigungsgründe des FondsAndere Beendigungsgründe des FondsAndere Beendigungsgründe des FondsAndere Beendigungsgründe des Fonds    

Das Recht der Verwaltungsgesellschaft zur Verwaltung eines 

Fonds erlischt mit dem Wegfall der Konzession für das Invest-

mentgeschäft oder der Zulassung gemäß der Richtlinie 

2009/65/EG oder mit dem Beschluss ihrer Auflösung oder mit 

dem Entzug der Berechtigung. 

Mit Beginn der Abwicklung tritt an die Stelle des Rechts der 

Anteilinhaber auf Verwaltung das Recht auf ordnungsgemäße 

Abwicklung und an die Stelle des Rechts auf jederzeitige Rück-

zahlung des Anteilswertes das Recht auf Auszahlung des 

Liquidationserlöses nach Ende der Abwicklung. 

Angabe der Börsen oder Märkte, an denen die Angabe der Börsen oder Märkte, an denen die Angabe der Börsen oder Märkte, an denen die Angabe der Börsen oder Märkte, an denen die 
Anteile notieren oder gehandelt werdenAnteile notieren oder gehandelt werdenAnteile notieren oder gehandelt werdenAnteile notieren oder gehandelt werden    

8. Gegebenenfalls Angabe d8. Gegebenenfalls Angabe d8. Gegebenenfalls Angabe d8. Gegebenenfalls Angabe der Börsen oder Märkte, an er Börsen oder Märkte, an er Börsen oder Märkte, an er Börsen oder Märkte, an 

denen die Anteile notieren oder gehandelt werdendenen die Anteile notieren oder gehandelt werdendenen die Anteile notieren oder gehandelt werdendenen die Anteile notieren oder gehandelt werden    

Ausgabe und Rücknahme der Anteile erfolgen durch die De-

potbank. Eine Börseneinführung an der Wiener Börse kann 

beantragt werden. 

Modalitäten und Modalitäten und Modalitäten und Modalitäten und BedingungenBedingungenBedingungenBedingungen    der Rücknahme der Rücknahme der Rücknahme der Rücknahme 
oder Auszaoder Auszaoder Auszaoder Auszahlung hlung hlung hlung     

9. Modalitäten und Bedingungen für die Ausgabe 9. Modalitäten und Bedingungen für die Ausgabe 9. Modalitäten und Bedingungen für die Ausgabe 9. Modalitäten und Bedingungen für die Ausgabe 

und/oder den Verkauf der Anteileund/oder den Verkauf der Anteileund/oder den Verkauf der Anteileund/oder den Verkauf der Anteile    

Ausgabe von AnteilenAusgabe von AnteilenAusgabe von AnteilenAusgabe von Anteilen    

Die Ausgabe erfolgt zu den in den Fondsbestimmungen ange-

führten Zeitpunkten. 

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechenden 

Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile 

können bei den im Anhang aufgeführten Vertriebsstellen 
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erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft behält  

sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder  

vollständig einzustellen. 

AusgaAusgaAusgaAusgabeaufschlag und Ausgabepreisbeaufschlag und Ausgabepreisbeaufschlag und Ausgabepreisbeaufschlag und Ausgabepreis    

Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Wert eines 

Anteiles zur Abgeltung der Ausgabekosten ein Ausgabeauf-

schlag hinzugerechnet werden.  

Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5 v.H. des Wertes eines 

Anteiles aufgerundet auf den nächsten Cent. 

Dieser Ausgabeaufschlag kann bei nur kurzer Anlagedauer die 

Performance reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Aus die-

sem Grund empfiehlt sich bei dem Erwerb von 

Investmentanteilscheinen eine längere Anlagedauer. 

AbrechnungsstichtagAbrechnungsstichtagAbrechnungsstichtagAbrechnungsstichtag    

Die Orderannahme zum Kauf von Anteilscheinen erfolgt bis 

16:00 Uhr (MEZ). Der zur Abrechnung kommende gültige Aus-

gabepreis ist der von der Depotbank ermittelte Rechenwert des 

übernächsten Bankarbeitstages bzw. österreichischen 

Börsetages, der dem Ordereingang (unter Beachtung der Or-

der-Annahmeschlusszeiten) bei der Depotbank folgt 

(„Schlusstag“). Die Wertstellung der Belastung des Kaufpreises 

erfolgt zwei Bankarbeitstage nach dem Schlusstag.  

Modalitäten der Bedingungen der Rücknahme Modalitäten der Bedingungen der Rücknahme Modalitäten der Bedingungen der Rücknahme Modalitäten der Bedingungen der Rücknahme 
oder Auszahlungoder Auszahlungoder Auszahlungoder Auszahlung    

10. Modalität10. Modalität10. Modalität10. Modalitäten und Bedingungen der Rücknahme en und Bedingungen der Rücknahme en und Bedingungen der Rücknahme en und Bedingungen der Rücknahme 

oder Auszahlung der Anteile und Voraussetzungen, oder Auszahlung der Anteile und Voraussetzungen, oder Auszahlung der Anteile und Voraussetzungen, oder Auszahlung der Anteile und Voraussetzungen, 

unter denen diese ausgesetzt werden kannunter denen diese ausgesetzt werden kannunter denen diese ausgesetzt werden kannunter denen diese ausgesetzt werden kann    

Rücknahme von AnteilenRücknahme von AnteilenRücknahme von AnteilenRücknahme von Anteilen    

Die Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme der Anteile durch 

Vorlage der Anteilscheine oder durch Erteilung eines 

Rücknahmeauftrages bei der Depotbank verlangen. Die Verwal-

tungsgesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden 

Rücknahmepreis für Rechnung des Fonds zurückzunehmen.  

Die Rücknahme von Anteilen erfolgt zu den in den Fondsbe-

stimmungen angeführten Zeitpunkten. 

AussetzungAussetzungAussetzungAussetzung    

Die Auszahlung des Rückgabepreises sowie die Errechnung und 

Veröffentlichung des Rücknahmepreises kann unter gleichzeiti-

ger Mitteilung an die FMA und entsprechender Veröffentlichung 

vorübergehend unterbleiben und vom Verkauf von Vermögens-

werten des Fonds sowie vom Eingang des Verwertungserlöses 

abhängig gemacht werden, wenn außergewöhnliche Umstände 

vorliegen, die dies unter Berücksichtigung berechtigter Interes-

sen der Anteilinhaber erforderlich erscheinen lassen. Die 

Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteilscheine ist dem An-

leger ebenfalls bekannt zu geben. 

Rücknahmeabschlag und RücknahmepreisRücknahmeabschlag und RücknahmepreisRücknahmeabschlag und RücknahmepreisRücknahmeabschlag und Rücknahmepreis    

Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abge-

rundet auf den nächsten Cent. Es fällt kein 

Rücknahmeabschlag an.  

AbrechnungsstichtagAbrechnungsstichtagAbrechnungsstichtagAbrechnungsstichtag    

Die Orderannahme beim Verkauf von Anteilscheinen erfolgt bis 

16:00 Uhr (MEZ). Der zur Abrechnung kommende gültige 

Rücknahmepreis ist der von der Depotbank ermittelte Rechen-

wert des übernächsten Bankarbeitstages bzw. österreichischen 

Börsetages, der dem Ordereingang (unter Beachtung der Or-

der-Annahmeschlusszeiten) bei der Depotbank folgt 

(„Schlusstag“). Die Wertstellung der Gutschrift des Verkaufs-

preises erfolgt zwei Bankarbeitstage nach dem Schlusstag.  

Ermittlung der VerkaufsErmittlung der VerkaufsErmittlung der VerkaufsErmittlung der Verkaufs----    oder Ausgoder Ausgoder Ausgoder Ausgabeabeabeabe----    und der und der und der und der 
AuszahlungsAuszahlungsAuszahlungsAuszahlungs----    oder Rücknahmepreiseoder Rücknahmepreiseoder Rücknahmepreiseoder Rücknahmepreise    

11. Ermittlung der Verkaufs11. Ermittlung der Verkaufs11. Ermittlung der Verkaufs11. Ermittlung der Verkaufs----    oder Ausgabeoder Ausgabeoder Ausgabeoder Ausgabe----    und der und der und der und der 

AuszahlungsAuszahlungsAuszahlungsAuszahlungs----    oder Rücknahmepreise der Anteile,oder Rücknahmepreise der Anteile,oder Rücknahmepreise der Anteile,oder Rücknahmepreise der Anteile,    

insbesondere:insbesondere:insbesondere:insbesondere:    

 Methode und Häufigkeit der Berechnung dieser Methode und Häufigkeit der Berechnung dieser Methode und Häufigkeit der Berechnung dieser Methode und Häufigkeit der Berechnung dieser 

Preise;Preise;Preise;Preise;    

 Angaben der mit dem Verkauf, der Ausgabe, deAngaben der mit dem Verkauf, der Ausgabe, deAngaben der mit dem Verkauf, der Ausgabe, deAngaben der mit dem Verkauf, der Ausgabe, der r r r 

Rücknahme oder Auszahlung der Anteile Rücknahme oder Auszahlung der Anteile Rücknahme oder Auszahlung der Anteile Rücknahme oder Auszahlung der Anteile 

verbundenen Kosten;verbundenen Kosten;verbundenen Kosten;verbundenen Kosten;    

 Angaben von Art, Ort und Häufigkeit der Angaben von Art, Ort und Häufigkeit der Angaben von Art, Ort und Häufigkeit der Angaben von Art, Ort und Häufigkeit der 

Veröffentlichung dieser Preise. Veröffentlichung dieser Preise. Veröffentlichung dieser Preise. Veröffentlichung dieser Preise.     
    

BerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethodeBerechnungsmethode    

Zur Preisberechnung des Fonds werden grundsätzlich die je-

weils letzten veröffentlichten (=verfügbaren) Kurse 

herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Bewer-

tungskurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen 

Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht 

den tatsächlichen Werten, so kann eine Preisberechnung un-

terbleiben, wenn der Fonds 5% oder mehr seines 

Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, die keine 

bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen. 

Häufigkeit der Berechnung der PreiseHäufigkeit der Berechnung der PreiseHäufigkeit der Berechnung der PreiseHäufigkeit der Berechnung der Preise    

Die Berechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmeprei-

ses erfolgt zu den in den Fonds-bestimmungen angeführten 

Zeitpunkten. 
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Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der AnteileKosten bei Ausgabe und Rücknahme der AnteileKosten bei Ausgabe und Rücknahme der AnteileKosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile    

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Depotbank 

oder der Erwerb der Anteile bei einer der im Anhang angeführ-

ten Vertriebsstellen erfolgt ohne Berechnung zusätzlicher 

Kosten mit Ausnahme der Berechnung des Ausgabeaufschlags 

bei Ausgabe von Anteilscheinen. 

Art, Ort und Häufigkeit der Veröffentlichung der AuArt, Ort und Häufigkeit der Veröffentlichung der AuArt, Ort und Häufigkeit der Veröffentlichung der AuArt, Ort und Häufigkeit der Veröffentlichung der Aus-s-s-s-

gabegabegabegabe----    und Rücknahmepreise und Rücknahmepreise und Rücknahmepreise und Rücknahmepreise     

Der Wert eines Anteiles und der Ausgabe- und Rücknahme-

preis wird auf der Homepage, sowie in der Tageszeitung „Der 

Standard“, börsentäglich veröffentlicht. 

Regeln für die VermögensbewertungRegeln für die VermögensbewertungRegeln für die VermögensbewertungRegeln für die Vermögensbewertung    

12. Regeln für die Vermögensbewertung12. Regeln für die Vermögensbewertung12. Regeln für die Vermögensbewertung12. Regeln für die Vermögensbewertung    

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Ge-

samtwertes des Fonds einschließlich der Erträgnisse durch die 

Zahl der Anteile.  

Der Gesamtwert des Fonds ist aufgrund der jeweiligen Kurs-

werte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, 

Geldmarktinstrumente, Fonds und Bezugsrechte zuzüglich des 

Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträ-

ge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich 

Verbindlichkeiten zu ermitteln. 

Der Gesamtwert des Fonds wird nach folgenden Grundsätzen 

ermittelt: 

 Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse 

oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder 

gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage 

des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. 

 Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an 

einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt 

wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an 

einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt 

notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen 

Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die 

Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf 

Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere 

anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. 

 Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt 

verfügbaren errechneten Werten bewertet bzw. sofern 

deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten 

gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt 

verfügbaren Schlusskursen. 

 Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, die an 

einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt 

gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten 

verfügbaren Abwicklungspreises berechnet. 

Beschreibung der Regeln für diBeschreibung der Regeln für diBeschreibung der Regeln für diBeschreibung der Regeln für die Ermittlung und e Ermittlung und e Ermittlung und e Ermittlung und 
Verwaltung der ErträgeVerwaltung der ErträgeVerwaltung der ErträgeVerwaltung der Erträge    

13. Beschreibung der Regeln für die Ermittlung und 13. Beschreibung der Regeln für die Ermittlung und 13. Beschreibung der Regeln für die Ermittlung und 13. Beschreibung der Regeln für die Ermittlung und 

Verwendung der ErträgeVerwendung der ErträgeVerwendung der ErträgeVerwendung der Erträge    

13.1. Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsantei13.1. Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsantei13.1. Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsantei13.1. Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteil-l-l-l-

scheinen (Ausschütter)scheinen (Ausschütter)scheinen (Ausschütter)scheinen (Ausschütter)    

Nicht anwendbar.  

13.2. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsantei13.2. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsantei13.2. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsantei13.2. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteil-l-l-l-

sssscheinen mit KEStcheinen mit KEStcheinen mit KEStcheinen mit KESt----Abzug (Thesaurierer)Abzug (Thesaurierer)Abzug (Thesaurierer)Abzug (Thesaurierer)    

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse 

nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist 

bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 01.09. der gemäß InvFG 

ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur De-

ckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des 

Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu 

verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt 

durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die 

Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern 

gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen 

Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei de-

nen die Voraussetzung für eine Befreiung gemäß § 94 EStG 

bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.  

13.3. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsantei13.3. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsantei13.3. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsantei13.3. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteil-l-l-l-

scheinen ohne KEStscheinen ohne KEStscheinen ohne KEStscheinen ohne KESt----Abzug (Vollthesaurierer InlandsAbzug (Vollthesaurierer InlandsAbzug (Vollthesaurierer InlandsAbzug (Vollthesaurierer Inlands----    

und Auslandstranche)und Auslandstranche)und Auslandstranche)und Auslandstranche)    

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse 

nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird 

keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das 

Unterbleiben der KESt-Auszahlung auf den Jahresertrag ge-

mäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 01.09. des 

folgenden Rechnungsjahres.  

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entspre-

chender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, 

dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteil-

inhabern gehalten werden können, die entweder nicht der 

inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterlie-
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gen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung 

gemäß Einkommensteuergesetz (§ 94) vorliegen. 

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt 

nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gut-

schrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen. 

13.4. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsantei13.4. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsantei13.4. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsantei13.4. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteil-l-l-l-

scheinen ohne KEStscheinen ohne KEStscheinen ohne KEStscheinen ohne KESt----Abzug (Vollthesaurierer Abzug (Vollthesaurierer Abzug (Vollthesaurierer Abzug (Vollthesaurierer 

Auslandstranche)Auslandstranche)Auslandstranche)Auslandstranche)    

Nicht anwendbar. 

Beschreibung der AnlagezieleBeschreibung der AnlagezieleBeschreibung der AnlagezieleBeschreibung der Anlageziele    

14. Beschreibung der Anlageziele des Fonds, ei14. Beschreibung der Anlageziele des Fonds, ei14. Beschreibung der Anlageziele des Fonds, ei14. Beschreibung der Anlageziele des Fonds, ein-n-n-n-

schließlich der finanziellen Ziele (z.B. Kapitalschließlich der finanziellen Ziele (z.B. Kapitalschließlich der finanziellen Ziele (z.B. Kapitalschließlich der finanziellen Ziele (z.B. Kapital----    oder oder oder oder 

Ertragssteigerung), der Anlagepolitik (z.B. SpezialisierungErtragssteigerung), der Anlagepolitik (z.B. SpezialisierungErtragssteigerung), der Anlagepolitik (z.B. SpezialisierungErtragssteigerung), der Anlagepolitik (z.B. Spezialisierung    

auf geographische Gebiete oder Wirtschaftsbereiche), auf geographische Gebiete oder Wirtschaftsbereiche), auf geographische Gebiete oder Wirtschaftsbereiche), auf geographische Gebiete oder Wirtschaftsbereiche), 

etwaiger Besetwaiger Besetwaiger Besetwaiger Beschränkungen bei dieser Anlagepolitik chränkungen bei dieser Anlagepolitik chränkungen bei dieser Anlagepolitik chränkungen bei dieser Anlagepolitik 

sowie der Angabe etwaiger Techniken und Instrumesowie der Angabe etwaiger Techniken und Instrumesowie der Angabe etwaiger Techniken und Instrumesowie der Angabe etwaiger Techniken und Instrumen-n-n-n-

te oder Befugnisse zur Kreditaufnahme, von denen bei te oder Befugnisse zur Kreditaufnahme, von denen bei te oder Befugnisse zur Kreditaufnahme, von denen bei te oder Befugnisse zur Kreditaufnahme, von denen bei 

der Verwaltung des Fonds Gebrauch gemacht werden der Verwaltung des Fonds Gebrauch gemacht werden der Verwaltung des Fonds Gebrauch gemacht werden der Verwaltung des Fonds Gebrauch gemacht werden 

kann.kann.kann.kann.    

HINWEIS:HINWEIS:HINWEIS:HINWEIS:    

Der Fonds strebt zu jeder Zeit die Erreichung der ADer Fonds strebt zu jeder Zeit die Erreichung der ADer Fonds strebt zu jeder Zeit die Erreichung der ADer Fonds strebt zu jeder Zeit die Erreichung der An-n-n-n-

llllageziele an, es kann jedoch nicht zugesichert ageziele an, es kann jedoch nicht zugesichert ageziele an, es kann jedoch nicht zugesichert ageziele an, es kann jedoch nicht zugesichert 

werden, dass diese Ziele auch tatsächlich erreicht werden, dass diese Ziele auch tatsächlich erreicht werden, dass diese Ziele auch tatsächlich erreicht werden, dass diese Ziele auch tatsächlich erreicht 

werden.werden.werden.werden.    

Die nachstehende Beschreibung berücksichtigt nicht Die nachstehende Beschreibung berücksichtigt nicht Die nachstehende Beschreibung berücksichtigt nicht Die nachstehende Beschreibung berücksichtigt nicht 

das individuelle Risikoprofil des Anlegers und ist hiedas individuelle Risikoprofil des Anlegers und ist hiedas individuelle Risikoprofil des Anlegers und ist hiedas individuelle Risikoprofil des Anlegers und ist hier-r-r-r-

zu ggf. eine persönliche fachgerechte Anlagebzu ggf. eine persönliche fachgerechte Anlagebzu ggf. eine persönliche fachgerechte Anlagebzu ggf. eine persönliche fachgerechte Anlageberatung eratung eratung eratung 

empfehlenswert. empfehlenswert. empfehlenswert. empfehlenswert.     

Der All Asia ist ein Dachfonds und strebt als Anlageziel lang-

fristigen Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung 

der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussich-

ten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem 

Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelas-

senen Vermögensgegenstände (Sichteinlagen, Fondsanteile 

und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.  

Der All Asia veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermö-

gens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits 

überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpa-

piere mit Schwerpunkt Asien/Pazifik investieren und nach 

den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt 

werden. Alle in Frage kommenden Fonds werden dabei im 

Hinblick auf eine Vielzahl qualitativer und quantitativer Merk-

male einer umfassenden Analyse unterzogen. Nur jene Fonds 

werden ausgewählt, die die sechs Kernkriterien (steueroptimal, 

überdurchschnittliche Kursentwicklung, klare und transparente 

Anlagestrategie, erstklassige Fondsgesellschaft, erfahrenes 

Management- und Research Team, Kerninvestment im Sinne 

der Anlagestrategie) bestmöglich erfüllen. In einem geringen 

Ausmaß können Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit ei-

ner Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden.    

Aufgrund der Zusammensetzung seines Fondsportfolios 

weist der Investmentfonds unter Umständen eine erhöhte 

Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb 

kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und 

nach unten ausgesetzt.    

Für den Für den Für den Für den All AsiaAll AsiaAll AsiaAll Asia    werden keine derivativen Finanwerden keine derivativen Finanwerden keine derivativen Finanwerden keine derivativen Finanz-z-z-z-

instrumente direkt erworben. Da Subfonds mit instrumente direkt erworben. Da Subfonds mit instrumente direkt erworben. Da Subfonds mit instrumente direkt erworben. Da Subfonds mit 

derivativen Finanzinstrumenten erworben werden derivativen Finanzinstrumenten erworben werden derivativen Finanzinstrumenten erworben werden derivativen Finanzinstrumenten erworben werden 

können, kann das mit dem Fonds verbundene Riskönnen, kann das mit dem Fonds verbundene Riskönnen, kann das mit dem Fonds verbundene Riskönnen, kann das mit dem Fonds verbundene Risi-i-i-i-

ko sowohl erhöht als auch gesenkt werden.ko sowohl erhöht als auch gesenkt werden.ko sowohl erhöht als auch gesenkt werden.ko sowohl erhöht als auch gesenkt werden.    

Techniken und Techniken und Techniken und Techniken und InstrumenteInstrumenteInstrumenteInstrumente    derderderder    AnlagepolitikAnlagepolitikAnlagepolitikAnlagepolitik    

11115. Techniken und Instrumente der Anlagepolitik5. Techniken und Instrumente der Anlagepolitik5. Techniken und Instrumente der Anlagepolitik5. Techniken und Instrumente der Anlagepolitik    

Der Fonds investiert gemäß den Anlage- und 

Emittentengrenzen des InvFG in Verbindung mit den Fondsbe-

stimmungen und unter Beachtung des Grundsatzes der 

Risikostreuung. 

15.1. Wertpapiere15.1. Wertpapiere15.1. Wertpapiere15.1. Wertpapiere    

Nicht anwendbar. 

15.2. G15.2. G15.2. G15.2. Geldmarktinstrumenteeldmarktinstrumenteeldmarktinstrumenteeldmarktinstrumente    

Nicht anwendbar. 

15.3. Nicht notierte Wertpapiere und Geldmarkti15.3. Nicht notierte Wertpapiere und Geldmarkti15.3. Nicht notierte Wertpapiere und Geldmarkti15.3. Nicht notierte Wertpapiere und Geldmarktin-n-n-n-

strumentestrumentestrumentestrumente    

Nicht anwendbar. 

15.4. Anteile an Investmentfonds (§ 77 InvFG)15.4. Anteile an Investmentfonds (§ 77 InvFG)15.4. Anteile an Investmentfonds (§ 77 InvFG)15.4. Anteile an Investmentfonds (§ 77 InvFG)    

Anteile an Investmentfonds (= Investmentfonds und Invest-

mentgesellschaften offenen Typs), welche die Bestimmungen 

der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen (OGAW), dürfen jeweils bis 
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zu 20 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die-

se ihrerseits zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in 

Anteile anderer Investmentfonds investieren. 

Anteile an Investmentfonds gem. § 71 iVm. § 77 Abs. 1 InvFG, 

welche die Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG nicht zur 

Gänze erfüllen (OGA) und deren ausschließlicher Zweck es ist, 

 beim Publikum beschaffte Gelder für gemeinsame 

Rechnung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in 

Wertpapieren und anderen liquiden Finanzanlagen zu 

investieren, und 

 deren Anteile auf Verlangen der Anteilinhaber unmittelbar 

oder mittelbar zu Lasten des Vermögens der Fonds 

zurückgenommen oder ausbezahlt werden, 
    

dürfen jeweils bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens, insgesamt 

jedoch nur bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens erworben wer-

den, sofern 

a) diese ihrerseits zu nicht mehr als 10 v.H. des 

Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds 

investieren und 

b) diese nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie 

einer Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung der 

FMA derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht (= 

Unionsrecht) gleichwertig ist und ausreichende Gewähr 

für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht, 

und 

c) das Schutzniveau der Anteilinhaber dem Schutzniveau der 

Anteilinhaber von Investmentfonds, die die Bestimmungen 

der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen (OGAW), gleichwertig 

ist und insbesondere die Vorschriften für eine getrennte 

Verwahrung des Sondervermögens, die Kreditaufnahme, 

die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren 

und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der 

Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind, und 

d) die Geschäftstätigkeit Gegenstand von Halbjahres- und 

Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über 

das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und 

die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden. 
    

Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit des Schutzniveaus der 

Anteilinhaber im Sinne der lit. c) sind die in § 3 der Informatio-

nen- und Gleichwertigkeitsfestlegungsverordnung (IG-FestV) 

idgF genannten Kriterien heranzuziehen. 

Für den Fonds dürfen auch Anteile an Investmentfonds erwor-

ben werden, die unmittelbar oder mittelbar von derselben 

Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet 

werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine ge-

meinsame Verwaltung oder Kontrolle oder eine wesentliche 

direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist. 

15.5. Derivative Finanzinstrumente15.5. Derivative Finanzinstrumente15.5. Derivative Finanzinstrumente15.5. Derivative Finanzinstrumente    

15.5.1. Notierte und nicht-notierte derivative Finanzinstrumente 

Für den Fonds dürfen abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), 

einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, 

die an einer der im Anhang zu den Fondsbestimmungen ange-

führten geregelten Märkte gehandelt werden, oder abgeleitete 

Finanzinstrumente, die nicht an einer Börse  notiert sind oder 

an einem geregelten Markt gehandelt werden (OTC-Derivate) 

eingesetzt werden, sofern 

 es sich bei den Basiswerten um Instrumente gemäß § 67 

Abs. 1 Z 1 bis 4 InvFG oder um Finanzindices, Zinssätze, 

Wechselkurse oder Währungen handelt, in welche der 

Fonds gemäß den in seinen Fondsbestimmungen 

genannten Anlagezielen investieren darf,  

 die Gegenpartei bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer 

Aufsicht unterliegende Institute der Kategorie sind, die 

von der FMA durch Verordnung zugelassen wurden, und 

 die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren 

Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf 

Initiative der Verwaltungsgesellschaft zum angemessenen 

Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein 

Gegengeschäft glattgestellt werden können, 

 sie nicht zur Lieferung oder Übertragung anderer als den 

in § 67 Abs. 1 genannten Vermögenswerten führen. 
    

Miterfasst sind auch Instrumente, die die Übertragung des 

Kreditrisikos der zuvor genannten Vermögenswerte zum Ge-

genstand haben. 

Das Ausfallsrisiko bei Geschäften eines Fonds mit OTC-

Derivaten darf folgende Sätze nicht überschreiten: 

 wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne der 

Richtlinie 2006/48/EG ist, 10 v.H. des Fondsvermögens, 

 ansonsten 5 v.H. des Fondsvermögens. 
    

Anlagen eines Fonds in indexbasierten Derivaten werden im 

Hinblick auf die spezifischen Anlagegrenzen nicht berücksich-

tigt. Ist ein Derivat in ein Wertpapier oder ein 

Geldmarktinstrument eingebettet, so muss es hinsichtlich der 

Einhaltung der zuvor genannten Vorschriften berücksichtigt 

werden. 
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VerwendungszweckVerwendungszweckVerwendungszweckVerwendungszweck    

Der Einsatz derivativer Instrumente zur Absiche-

rung/Ertragssicherung bedeutet, dass der Einsatz derivativer 

Instrumente zur Reduzierung von bestimmten Risiken des 

Fonds erfolgt (z.B. Marktrisiko), taktischer Natur ist und somit 

eher kurzfristig erfolgt. 

Der Einsatz derivativer Instrumente als Teil der Anlagestrategie 

bedeutet, dass derivative Instrumente auch als Ersatz für die 

direkte Veranlagung in Vermögensgegenstände sowie insbe-

sondere mit dem Ziel der Ertragssteigerung eingesetzt werden 

können. 

15.5.2. Risikomanagement 

Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Risikomanagementverfah-

ren zu verwenden, das es ihr ermöglicht, das mit den 

Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen 

Anteil am Gesamtrisikoprofil des Fondsvermögens jederzeit zu 

überwachen und zu messen. 

Das Gesamtrisiko ist nach dem Commitment Ansatz oder dem 

Value-at-Risk-Ansatz zu ermitteln. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene und dokumen-

tierte Risikomanagement-Grundsätze festzulegen, umzusetzen 

und aufrechtzuerhalten. Die Risikomanagement-Grundsätze 

haben Verfahren zu umfassen, die notwendig sind, um Markt-, 

Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken sowie sonstige Risiken, 

einschließlich operationeller Risiken, zu bewerten. 

15.5.3. Gesamtrisiko 

Commitment Ansatz Commitment Ansatz Commitment Ansatz Commitment Ansatz     

Die Verwaltungsgesellschaft wendet für die Ermittlung des Ge-

samtrisikos den Commitment Ansatz an. Bei diesem Ansatz 

werden sämtliche Positionen in derivativen Finanzinstrumenten 

einschließlich eingebetteter Derivate iSv § 73 Abs. 6 InvFG in 

den Marktwert einer gleichwertigen Position im Basiswert des 

betreffenden Derivates (Basiswertäquivalent) umgerechnet. 

Bei der Berechnung des Gesamtrisikos werden Netting- und 

Hedgingvereinbarungen berücksichtigt, sofern diese offenkun-

dige und wesentliche Risiken nicht außer Acht lassen und 

eindeutig zu einer Verringerung des Risikos führen. 

Positionen in derivativen Finanzinstrumenten, welche für den 

Investmentfonds kein zusätzliches Risiko erzeugen, müssen 

nicht in die Berechnung einbezogen werden. 

Die detaillierten Berechnungsmodalitäten des Gesamtrisikos 

bei Verwendung des Commitment Ansatzes und dessen quan-

titative und qualitative Ausgestaltung finden sich in der jeweils 

aktuellen Fassung der Verordnung der FMA über die Risikobe-

rechnung und Meldung von Derivaten. 

Das auf diese Art ermittelte mit Derivaten verbundene Gesamt-

risiko darf den Gesamtnettowert des Fondsvermögens nicht 

überschreiten. 

15.6. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen15.6. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen15.6. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen15.6. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen    

Bankguthaben in Form von Sichteinlagen oder kündbaren Ein-

lagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen 

unter folgenden Voraussetzungen erworben werden: 

 Bei ein und demselben Kreditinstitut dürfen Sichteinlagen 

oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 

12 Monaten bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens angelegt 

werden, sofern das betreffende Kreditinstitut 

 seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder 

 sich in einem Drittstaat befindet und 

Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach 

Auffassung der FMA jenen des Gemeinschaftsrechts 

gleichwertig sind. 

 Ungeachtet sämtlicher Einzelobergrenzen darf ein Fonds 

bei ein und demselben Kreditinstitut höchstens 20 v.H. 

des Fondsvermögens in einer Kombination aus von 

diesem Kreditinstitut begebenen Wertpapieren oder 

Geldmarktinstrumenten und/oder Einlagen bei diesem 

Kreditinstitut und/oder von diesem Kreditinstitut 

erworbenen OTC-Derivaten investieren.  

 Es ist kein Mindestguthaben zu halten. Das 

Bankguthaben ist der Höhe nach mit 20 v.H. des 

Fondsvermögens begrenzt. Im Rahmen von 

Umschichtungen kann auch kurzfristig ein unbegrenztes 

Bankguthaben gehalten werden. 

15.7. Kreditaufnahme15.7. Kreditaufnahme15.7. Kreditaufnahme15.7. Kreditaufnahme    

Die Aufnahme von Krediten bis zu 10 v.H. des Fondsvermö-

gens ist vorübergehend zulässig. 

Dadurch kann sich das Risiko des Fonds im selben Ausmaß 

erhöhen. 
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15.8. Pensionsgeschäfte15.8. Pensionsgeschäfte15.8. Pensionsgeschäfte15.8. Pensionsgeschäfte    

Für Rechnung des Fonds dürfen keine Pensionsgeschäfte ge-

tätigt werden. 

15.9. Wertpapierleihe15.9. Wertpapierleihe15.9. Wertpapierleihe15.9. Wertpapierleihe    

Für Rechnung des Fonds dürfen keine Wertpapierleihgeschäfte 

getätigt werden. 

Risikoprofil des FondsRisikoprofil des FondsRisikoprofil des FondsRisikoprofil des Fonds    

16. Risikoprofil des Fonds16. Risikoprofil des Fonds16. Risikoprofil des Fonds16. Risikoprofil des Fonds    

Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesell-

schaft für Rechnung des Fonds investiert, enthalten neben 

Ertragschancen auch Risiken. Veräußert der Anleger Fondsan-

teile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der 

Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt des Er-

werbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Fonds 

investierte Geld nicht vollständig zurück. Das Risiko des Anle-

gers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt, eine 

Nachschusspflicht besteht somit nicht. 

Die Aufzählung ist nicht abschließend und die erwähnten Risi-

ken können sich in unterschiedlicher Intensität auf den Fonds 

auswirken. 

Mit der Veranlagung in Fonds können grundsätzlich folgende 

Risiken verbunden sein: 

16.1. Marktrisiko16.1. Marktrisiko16.1. Marktrisiko16.1. Marktrisiko    

Die Kursentwicklung von Wertpapieren hängt insbesondere 

von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die ihrerseits von 

der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaft-

lichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen 

Ländern beeinflusst wird. 

16.2. Zinsänderungsrisiko16.2. Zinsänderungsrisiko16.2. Zinsänderungsrisiko16.2. Zinsänderungsrisiko    

Eine besondere Ausprägung des Marktrisikos ist das Zinsände-

rungsrisiko. Darunter versteht man die Möglichkeit, dass sich 

das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines 

festverzinslichen Wertpapiers oder eines Geldmarktinstrumen-

tes besteht, ändern kann. Änderungen des Marktzinsniveaus 

können sich unter anderem aus Änderungen der wirtschaftli-

chen Lage und der darauf reagierenden Politik der jeweiligen 

Notenbank ergeben. Steigen die Marktzinsen, so fallen i.d.R. 

die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere bzw. Geldmarktin-

strumente. Fällt dagegen das Marktzinsniveau, so tritt bei fest-

verzinslichen Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten eine 

gegenläufige Kursentwicklung ein.  

In beiden Fällen führt die Kursentwicklung dazu, dass die Ren-

dite des Wertpapiers in etwa dem Marktzins entspricht. Die 

Kursschwankungen fallen jedoch je nach Laufzeit des festver-

zinslichen Wertpapiers unterschiedlich aus. So haben 

festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten geringere 

Kursrisiken als solche mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche 

Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben aber in der Regel 

gegenüber festverzinslichen Wertpapieren mit längeren Lauf-

zeiten geringere Renditen. 

16.3. Aktienkursrisiko16.3. Aktienkursrisiko16.3. Aktienkursrisiko16.3. Aktienkursrisiko    

Eine besondere Ausprägung des Marktrisikos stellt das Aktien-

kursrisiko dar. Darunter versteht man, dass Aktien und 

aktienähnliche Wertpapiere erheblichen Kursschwankungen 

unterliegen können. Somit besteht insbesondere das Risiko, 

dass der aktuelle Kurs einer Aktie oder eines aktienähnlichen 

Wertpapiers unter den Kurs sinken kann, zu dem das Wertpa-

pier erworben wurde. Der Kurs ist als Marktpreis das Ergebnis 

des zum Zeitpunkt der Kursbildung bestehenden Verhältnisses 

von Angebot und Nachfrage. Wichtige beeinflussende Faktoren 

sind dabei die wirtschaftlichen Erwartungen, die in einzelne 

Unternehmen sowie Branchen gesetzt werden, aber auch 

volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, politische Erwartun-

gen, Spekulationen und Interessenskäufe. 

16.4. Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko16.4. Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko16.4. Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko16.4. Kreditrisiko bzw. Emittentenrisiko    

Neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte wirken 

sich auch die besonderen Entwicklungen der jeweiligen Aus-

steller bzw. Kreditinstitute auf den Kurs eines Wertpapiers oder 

Geldmarktinstruments bzw. den Wert einer Bankeinlage aus. 

Die drei wesentlichen Ausformungen des Kreditrisikos sind die 

folgenden: 

 Ausfallsrisiko:  

Auch bei sorgfältigster Auswahl der Wertpapiere kann 

beispielsweise nicht ausgeschlossen werden, dass 

Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern, 

Kreditinstituten oder der dem Wertpapier zugrunde 

liegenden Vermögenswerte (Underlyingkreditrisiko) 

eintreten. Je nach Leistungsfähigkeit allfälliger 

Garantiegeber bzw. Versicherer (z.B. Monoline-

Insurers/Anleiheversicherer, mit dem Aussteller 
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verbundene Unternehmen oder (Teil-)Staaten) erhöht oder 

vermindert sich das Kreditrisiko des Wertpapiers, des 

Geldmarktinstruments oder der Bankeinlage. 

 Kreditspreadrisiko:  

Erhöhungen der Zinsdifferenz zu risikolosen 

festverzinslichen Wertpapieren bzw. 

Geldmarktinstrumenten vergleichbarer Laufzeit bei 

unveränderter Bonität führen zu Wertverlusten. 

 Kreditrating-Migrationsrisiko:  

Herabstufungen der Bonitätsbeurteilung durch 

Kreditratingagenturen können zu Wertverlusten führen. 

16.5. Erfüllungsrisiko bzw. 16.5. Erfüllungsrisiko bzw. 16.5. Erfüllungsrisiko bzw. 16.5. Erfüllungsrisiko bzw. Kontrahentenrisiko (AuKontrahentenrisiko (AuKontrahentenrisiko (AuKontrahentenrisiko (Aus-s-s-s-

fallsrisiko der Gegenpartei)fallsrisiko der Gegenpartei)fallsrisiko der Gegenpartei)fallsrisiko der Gegenpartei)    

In diese Kategorie ist jenes Risiko zu subsumieren, dass ein 

Settlement in einem Transfersystem nicht wie erwartet erfüllt 

wird, da eine Gegenpartei nicht wie erwartet oder verspätet 

zahlt oder liefert. Das Settlementrisiko besteht darin, bei der 

Erfüllung eines Geschäfts nach erbrachter Leistung keine ent-

sprechende Gegenleistung zu erhalten. 

Vor allem beim Erwerb von nicht notierten Finanzprodukten 

oder bei deren Abwicklung über eine Transferstelle besteht 

das Risiko, dass ein abgeschlossenes Geschäft nicht wie er-

wartet erfüllt wird, da eine Gegenpartei nicht zahlt oder liefert, 

oder dass Verluste aufgrund von Fehlern im operationalen Be-

reich im Rahmen der Abwicklung eines Geschäftes auftreten 

können. 

16.616.616.616.6. Liquiditätsrisiko. Liquiditätsrisiko. Liquiditätsrisiko. Liquiditätsrisiko    

Unter Beachtung der Chancen und Risiken der Anlage in Ak-

tien und Schuldverschreibungen erwirbt die 

Verwaltungsgesellschaft für den Fonds insbesondere Wertpa-

piere, die an Börsen des In- und Auslandes amtlich zugelassen 

oder an organisierten Märkten gehandelt werden, die aner-

kannt und für das Publikum offen sind und deren 

Funktionsweise ordnungsgemäß ist.  

Gleichwohl kann sich bei einzelnen Wertpapieren in bestimm-

ten Phasen oder in bestimmten Börsensegmenten das 

Problem ergeben, diese zum gewünschten Zeitpunkt nicht ver-

äußern zu können. Zudem besteht die Gefahr, dass Titel, die in 

einem eher engen Marktsegment gehandelt werden, einer er-

heblichen Preisvolatilität unterliegen. 

Daneben werden Wertpapiere aus Neuemissionen erworben, 

deren Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zu-

lassung zur amtlichen Notierung an einer Börse oder an einem 

organisierten Markt zu beantragen, sofern ihre Zulassung spätes-

tens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird. 

Die Verwaltungsgesellschaft darf Wertpapiere erwerben, die an 

einer Börse oder einem geregelten Markt des EWR oder an 

einer der im Anhang zu den Fondsbestimmungen genannten 

Börsen oder geregelten Märkte gehandelt werden. 

16.7. Wechselkurs16.7. Wechselkurs16.7. Wechselkurs16.7. Wechselkurs----    oder Währungsrisikooder Währungsrisikooder Währungsrisikooder Währungsrisiko    

Eine weitere Variante des Marktrisikos stellt das Währungsrisi-

ko dar. Soweit nichts anderes bestimmt ist, können 

Vermögenswerte eines Fonds in anderen Währungen als der 

jeweiligen Fondswährung angelegt werden. Die Erträge, Rück-

zahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen erhält der Fonds in 

den Währungen, in denen er investiert. Der Wert dieser Wäh-

rungen kann gegenüber der Fondswährung fallen. Es besteht 

daher ein Währungsrisiko, das den Wert der Anteile insoweit 

beeinträchtigt, als der Fonds in anderen Währungen als der 

Fondswährung investiert. 

16.8. Verwahrrisiko16.8. Verwahrrisiko16.8. Verwahrrisiko16.8. Verwahrrisiko    

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen des Fonds 

ist ein Verlustrisiko verbunden, das durch Insolvenz, Sorgfalts-

pflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des 

Verwahrers oder eines Unter-Verwahrers verursacht werden kann.  

16.9. Klumpenrisiko bzw. Konzentrationsrisiko16.9. Klumpenrisiko bzw. Konzentrationsrisiko16.9. Klumpenrisiko bzw. Konzentrationsrisiko16.9. Klumpenrisiko bzw. Konzentrationsrisiko    

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzent-

ration der Veranlagung in bestimmte Vermögensgegenstände 

oder Märkte erfolgt.  

16.10. Performancerisiko16.10. Performancerisiko16.10. Performancerisiko16.10. Performancerisiko    

Für den Fonds erworbene Vermögensgegenstände können ei-

ne andere Wertentwicklung erfahren, als im Zeitpunkt des 

Erwerbs zu erwarten war. Somit kann eine positive Wertent-

wicklung nicht zugesagt werden, außer im Fall einer 

Garantiegewährung durch eine dritte Partei. 

11116.11. Information über die Leistungsfähigkeit allfäll6.11. Information über die Leistungsfähigkeit allfäll6.11. Information über die Leistungsfähigkeit allfäll6.11. Information über die Leistungsfähigkeit allfälli-i-i-i-

ger Garantiegeberger Garantiegeberger Garantiegeberger Garantiegeber    

Je nach der Leistungsfähigkeit allfälliger Garantiegeber erhöht 

oder vermindert sich das Risiko des Investments. 
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16.12. Inflationsrisiko16.12. Inflationsrisiko16.12. Inflationsrisiko16.12. Inflationsrisiko    

Der Ertrag einer Investition kann durch die Inflationsentwick-

lung negativ beeinflusst werden. Das angelegte Geld kann 

einerseits infolge der Geldentwertung einem Kaufkraftverlust 

unterliegen, andererseits kann die Inflationsentwicklung einen 

direkten (negativen) Einfluss auf die Kursentwicklung von Ver-

mögensgegenständen haben. 

16.13. Kapitalrisiko16.13. Kapitalrisiko16.13. Kapitalrisiko16.13. Kapitalrisiko    

Das Risiko betreffend das Kapital des Fonds kann vor allem 

dadurch bedingt sein, dass es zu einem billigeren Verkauf als 

Kauf der Vermögenswerte kommen kann. Dies erfasst auch 

das Risiko der Aufzehrung bei Rücknahmen und übermäßiger 

Ausschüttung von Anlagerenditen. 

16.14. Risiko der Änderung der sonstigen Rahmenb16.14. Risiko der Änderung der sonstigen Rahmenb16.14. Risiko der Änderung der sonstigen Rahmenb16.14. Risiko der Änderung der sonstigen Rahmenbe-e-e-e-

dingungen, wie unter anderem Steuervorschriftendingungen, wie unter anderem Steuervorschriftendingungen, wie unter anderem Steuervorschriftendingungen, wie unter anderem Steuervorschriften    

Der Wert der Vermögensgegenstände des Fonds kann durch 

Unsicherheiten in Ländern, in denen Investments getätigt wer-

den, wie z.B. internationale politische Entwicklungen, 

Änderung von Regierungspolitik, Besteuerung, Einschränkun-

gen von ausländischem Investment, Währungsfluktuationen 

und anderen Entwicklungen im Rechtswesen oder in der Regu-

lierungslage nachteilig beeinflusst werden. Außerdem kann an 

Börsen gehandelt werden, die nicht so streng reguliert sind 

wie diejenigen der USA oder der EU-Staaten. 

16.15. Bewertungsrisiko16.15. Bewertungsrisiko16.15. Bewertungsrisiko16.15. Bewertungsrisiko    

Insbesondere in Zeiten, in denen aufgrund von Finanzkrisen 

sowie eines allgemeinen Vertrauensverlustes Liquiditätseng-

pässe der Marktteilnehmer bestehen, kann die Kursbildung 

bestimmter Wertpapiere und sonstiger Finanzinstrumente auf 

Kapitalmärkten eingeschränkt und die Bewertung im Fonds 

erschwert sein. Werden in derartigen Zeiten vom Publikum 

gleichzeitig größere Anteilsrückgaben getätigt, kann das 

Fondsmanagement zur Aufrechterhaltung der Gesamtliquidität 

des Fonds gezwungen sein, Veräußerungsgeschäfte von Wert-

papieren zu Kursen zu tätigen, die von den tatsächlichen 

Bewertungskursen abweichen. 

16.16. Länder16.16. Länder16.16. Länder16.16. Länder----    oder Transferrisiko oder Transferrisiko oder Transferrisiko oder Transferrisiko     

Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein ausländischer 

Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transfer-

fähigkeit oder -bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen nicht 

fristgerecht oder überhaupt nicht erbringen kann. So können 

z.B. Zahlungen, auf die der Fonds Anspruch hat, ausbleiben 

oder in einer Währung erfolgen, die aufgrund von Devisenbe-

schränkungen nicht mehr konvertierbar ist. 

16.17. Risiko der Aussetzung der Rücknahme 16.17. Risiko der Aussetzung der Rücknahme 16.17. Risiko der Aussetzung der Rücknahme 16.17. Risiko der Aussetzung der Rücknahme     

Die Anteilinhaber können grundsätzlich jederzeit die Rücknahme 

ihrer Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch 

die Rücknahme der Anteile bei Vorliegen außergewöhnlicher Um-

stände vorübergehend aussetzen, wobei der Anteilspreis niedriger 

liegen kann als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. 

16.18. Schlüsselpersonenrisiko16.18. Schlüsselpersonenrisiko16.18. Schlüsselpersonenrisiko16.18. Schlüsselpersonenrisiko    

Fonds, deren Anlageergebnis in einem bestimmten Zeitraum 

sehr positiv ausfällt, haben diesen Erfolg auch der Eignung der 

handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen 

ihres Managements zu verdanken. Die personelle Zusammen-

setzung des Fondsmanagements kann sich jedoch verändern. 

Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise weni-

ger erfolgreich agieren. 

16.19. Operationelles Risiko 16.19. Operationelles Risiko 16.19. Operationelles Risiko 16.19. Operationelles Risiko     

Es besteht ein Verlustrisiko für den Fonds, das aus unzurei-

chenden internen Prozessen sowie aus menschlichem oder 

Systemversagen bei der Verwaltungsgesellschaft oder aus ex-

ternen Ereignissen resultiert und das Rechts- und 

Dokumentationsrisiken sowie Risiken, die aus den für den 

Fonds betriebenen Handels-, Abrechnungs- und Bewertungs-

verfahren resultieren, einschließt. 

16.20. Risiken im Zusammenhang mit Anteilen an16.20. Risiken im Zusammenhang mit Anteilen an16.20. Risiken im Zusammenhang mit Anteilen an16.20. Risiken im Zusammenhang mit Anteilen an    

Investmentfonds (Subfonds)Investmentfonds (Subfonds)Investmentfonds (Subfonds)Investmentfonds (Subfonds)    

Die Risiken der Subfonds, die für den Fonds erworben werden, 

stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in die-

sen Subfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der 

von diesen verfolgten Anlagestrategien. 

Da die Fondsmanager der einzelnen Subfonds voneinander un-

abhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Subfonds 

gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfol-

gen. Hierdurch können sich bestehende Risiken kumulieren und 

eventuelle Chancen aufheben. 
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16.21. Risiko bei derivativen Instrumenten 16.21. Risiko bei derivativen Instrumenten 16.21. Risiko bei derivativen Instrumenten 16.21. Risiko bei derivativen Instrumenten     

Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsge-

mäßen Verwaltung für einen Fonds unter bestimmten 

Voraussetzungen und Beschränkungen derivative Instrumente 

erwerben, sofern die betreffenden Geschäfte in den Fondsbe-

stimmungen ausdrücklich vorgesehen sind. Es können Subfonds 

mit eingebetteten derivativen Instrumenten erworben werden. 

Mit derivativen Instrumenten können Risiken verbunden sein, 

wie folgt: 

 Die erworbenen befristeten Rechte können verfallen oder 

eine Wertminderung erleiden. 

 Das Verlustrisiko kann nicht bestimmbar sein und auch 

über etwaige geleistete Sicherheiten hinausgehen. 

 Geschäfte, mit denen die Risiken ausgeschlossen sind 

oder eingeschränkt werden sollen, können 

möglicherweise nicht oder nur zu einem 

verlustbringenden Marktpreis getätigt werden. 

 Das Verlustrisiko kann sich erhöhen, wenn die 

Verpflichtung aus derartigen Geschäften oder die hieraus 

zu beanspruchende Gegenleistung auf ausländische 

Währung lautet. 
    

Bei Geschäften mit OTC-Derivaten können folgende zusätzliche 

Risiken auftreten: 

 Probleme bei der Veräußerung der am OTC-Markt 

erworbenen Finanzinstrumente an Dritte, da bei diesen 

ein organisierter Markt fehlt; eine Glattstellung 

eingegangener Verpflichtungen kann aufgrund der 

individuellen Vereinbarung schwierig oder mit erheblichen 

Kosten verbunden sein (Liquiditätsrisiko); 

 der wirtschaftliche Erfolg des OTC-Geschäftes kann durch 

den Ausfall des Kontrahenten gefährdet sein 

(Kontrahentenrisiko); 
    

16.22. Wertpapierleihrisiko16.22. Wertpapierleihrisiko16.22. Wertpapierleihrisiko16.22. Wertpapierleihrisiko    

Verleiht der Investmentfonds Wertpapiere, unterliegen diese 

den Risiken des Verzugs oder der Unterlassung der Rückliefe-

rung. Insbesondere aufgrund finanzieller Verluste des 

Wertpapierentleihers kann dieser möglicherweise seinen dies-

bezüglichen Verpflichtungen gegenüber dem Investmentfonds 

nicht nachkommen. 

Insoweit der Wertpapierleiher im Zusammenhang mit dem 

Wertpapierleihegeschäft dem Investmentfonds Sicherheiten 

stellt, unterliegen dies dem Collaterial-Risiko. 

16.23. Risiko zur Sicherheit hinterlegter Vermögen16.23. Risiko zur Sicherheit hinterlegter Vermögen16.23. Risiko zur Sicherheit hinterlegter Vermögen16.23. Risiko zur Sicherheit hinterlegter Vermögens-s-s-s-

gegenstände (Collaterialgegenstände (Collaterialgegenstände (Collaterialgegenstände (Collaterial----Risiko)Risiko)Risiko)Risiko)    

Werden dem Investmentfonds durch Dritte Sicherheiten ge-

stellt, unterliegen diese den typischerweise mit ihnen 

verbundenen Anlagerisiken. 

Für den Für den Für den Für den All AsiaAll AsiaAll AsiaAll Asia    können insbesondere folgende Risiken können insbesondere folgende Risiken können insbesondere folgende Risiken können insbesondere folgende Risiken 

von Bedeutung seivon Bedeutung seivon Bedeutung seivon Bedeutung sein:n:n:n:    

 MarktrisikoMarktrisikoMarktrisikoMarktrisiko    

 Kreditrisiko bzw. EmittentenrisikoKreditrisiko bzw. EmittentenrisikoKreditrisiko bzw. EmittentenrisikoKreditrisiko bzw. Emittentenrisiko    

 Risiken im Zusammenhang mit Anteilen an Risiken im Zusammenhang mit Anteilen an Risiken im Zusammenhang mit Anteilen an Risiken im Zusammenhang mit Anteilen an 

Investmentfonds (Subfonds)Investmentfonds (Subfonds)Investmentfonds (Subfonds)Investmentfonds (Subfonds)    

 LiquiditätsrisikoLiquiditätsrisikoLiquiditätsrisikoLiquiditätsrisiko    

 Klumpenrisiko bzw. KonzentrationsrisikoKlumpenrisiko bzw. KonzentrationsrisikoKlumpenrisiko bzw. KonzentrationsrisikoKlumpenrisiko bzw. Konzentrationsrisiko    

 PerformancerisikoPerformancerisikoPerformancerisikoPerformancerisiko    

 InflationsrisikoInflationsrisikoInflationsrisikoInflationsrisiko    

 KapitalrisikoKapitalrisikoKapitalrisikoKapitalrisiko    

 BewertungsrisikoBewertungsrisikoBewertungsrisikoBewertungsrisiko    

 LänderLänderLänderLänder----    oder Transferrisikooder Transferrisikooder Transferrisikooder Transferrisiko    

 Risiko der Aussetzung der RücknahmeRisiko der Aussetzung der RücknahmeRisiko der Aussetzung der RücknahmeRisiko der Aussetzung der Rücknahme    

 SchlüsselpersonenrisikoSchlüsselpersonenrisikoSchlüsselpersonenrisikoSchlüsselpersonenrisiko    

 Operationelles RisikoOperationelles RisikoOperationelles RisikoOperationelles Risiko    
    

Die Aufzählung der Risiken ist nicht naDie Aufzählung der Risiken ist nicht naDie Aufzählung der Risiken ist nicht naDie Aufzählung der Risiken ist nicht nach deren Bch deren Bch deren Bch deren Be-e-e-e-

deutung für den Fonds gereiht. deutung für den Fonds gereiht. deutung für den Fonds gereiht. deutung für den Fonds gereiht.  

KostenKostenKostenKosten    

17. Angaben über die Methode, die Höhe und die B17. Angaben über die Methode, die Höhe und die B17. Angaben über die Methode, die Höhe und die B17. Angaben über die Methode, die Höhe und die Be-e-e-e-

rechnung der zu Lasten des Fonds gehenden rechnung der zu Lasten des Fonds gehenden rechnung der zu Lasten des Fonds gehenden rechnung der zu Lasten des Fonds gehenden 

Vergütungen für die Verwaltungsgesellschaft, die DVergütungen für die Verwaltungsgesellschaft, die DVergütungen für die Verwaltungsgesellschaft, die DVergütungen für die Verwaltungsgesellschaft, die De-e-e-e-

potbank oder Dritte und der Unkostenerstattungen an potbank oder Dritte und der Unkostenerstattungen an potbank oder Dritte und der Unkostenerstattungen an potbank oder Dritte und der Unkostenerstattungen an 

die Verwaltudie Verwaltudie Verwaltudie Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder Dringsgesellschaft, die Depotbank oder Dringsgesellschaft, die Depotbank oder Dringsgesellschaft, die Depotbank oder Drit-t-t-t-

te durch den Fonds te durch den Fonds te durch den Fonds te durch den Fonds     

17.1. Verwaltungsgebühren17.1. Verwaltungsgebühren17.1. Verwaltungsgebühren17.1. Verwaltungsgebühren    

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit 

eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,50 v.H. p.a. 

des Fondsvermögens, die aufgrund der Monatsendwerte antei-

lig errechnet wird. 

Für Anteile an anderen Investmentfonds, in die der Fonds in-

vestiert („Subfonds“), kann eine Verwaltungsvergütung von bis 

zu 3,00 v.H. des in diesen Subfonds veranlagten Fondsvermö-

gens verrechnet werden. Gegebenenfalls kann in den 

Subfonds zusätzlich eine Performance Fee anfallen. 
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17.2. Sonstige Aufwendungen17.2. Sonstige Aufwendungen17.2. Sonstige Aufwendungen17.2. Sonstige Aufwendungen    

Neben den der Verwaltungsgesellschaft zustehenden Vergütun-

gen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Fonds: 

TransaktionskostenTransaktionskostenTransaktionskostenTransaktionskosten    

Darunter sind jene Kosten zu verstehen, die im Zusammen-

hang mit dem Erwerb und der Veräußerung von 

Vermögensgegenständen des Fonds entstehen, sofern sie 

nicht bereits im Rahmen der Transaktionskostenabrechnung 

über den Kurs berücksichtigt wurden (Bezieht sich derzeit auf 

explizite Kosten.). 

In den Transaktionskosten sind auch die Kosten einer zentralen 

Gegenpartei für OTC-Derivate (gemäß der Verordnung (EU) 

648/2012 (EMIR)) mit umfasst. 

Abwicklung von Transaktionen: Die VWG weist darauf hin, 

dass sie Transaktionen für den Fonds über ein mit ihr in einer 

engen Verbindung stehendes Unternehmen, somit ein verbun-

denes Unternehmen im Sinne des Artikel 4 Abs. 1 Z 38 VO 

(EU) 575/2013, abwickeln kann. 

Kosten für Wirtschaftsprüfung (Abschlussprüfung) und Kosten für Wirtschaftsprüfung (Abschlussprüfung) und Kosten für Wirtschaftsprüfung (Abschlussprüfung) und Kosten für Wirtschaftsprüfung (Abschlussprüfung) und 

SteuerberatungSteuerberatungSteuerberatungSteuerberatung    

Die Höhe der Vergütung an den Wirtschaftsprüfer richtet sich 

einerseits nach dem Fondsvolumen und andererseits nach den 

Veranlagungsgrundsätzen. 

Kosten der Steuerberatung umfassen die Ermittlung der Steu-

erdaten je Anteil für nicht in Österreich unbeschränkt 

steuerpflichtige Anteilinhaber (und werden anlassfallbezogen 

verrechnet). 

Publizitätskosten und AufsichtskostenPublizitätskosten und AufsichtskostenPublizitätskosten und AufsichtskostenPublizitätskosten und Aufsichtskosten    

    

PublizitätskostenPublizitätskostenPublizitätskostenPublizitätskosten    

Darunter sind jene Kosten zu subsumieren, die im Zusammen-

hang mit der Erstellung und Veröffentlichung von gesetzlich 

vorgesehenen Informationen gegenüber Anteilinhabern im In- 

und Ausland entstehen. Auch die Kosten für die Erstellung und 

Verwendung eines dauerhaften Datenträgers (ausgenommen 

die gesetzlich verbotenen Fälle) sind umfasst.  

AufsichtskostenAufsichtskostenAufsichtskostenAufsichtskosten    

Sämtliche durch die Aufsichtsbehörden verrechnete Kosten 

sowie Kosten, die aus der Erfüllung von gesetzlichen Vertriebs-

voraussetzungen in etwaigen Vertriebsstaaten resultieren, 

können dem Fonds im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit 

angelastet werden. Weiters können Kosten, die sich aus 

aufsichtsrechtlichen Meldepflichten ergeben, dem Fonds 

verrechnet werden.  

Kosten für die Depotbank Kosten für die Depotbank Kosten für die Depotbank Kosten für die Depotbank     

Dem Fonds werden von der Depotbank bankübliche Depotge-

bühren, Kosten für Kuponinkasso, ggf. einschließlich der 

banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wert-

papiere im Ausland angelastet (Depotgebühr). 

Zudem wird dem Fonds für die sonstigen von der Depot-

bank/Verwahrstelle erbrachten Leistungen eine monatliche 

Abgeltung (Depotbankgebühr) angelastet.  

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die Depotbank eine 

Vergütung von 0,5 v.H. des Fondsvermögens. 

Die Depotbank erhält für die in Abschnitt III Punkt 1 genannten 

Aufgaben inkl. der an sie delegierten Tätigkeiten eine monatli-

che Abgeltung. 

Kosten für die Verwahrung („VerwahrstellenKosten für die Verwahrung („VerwahrstellenKosten für die Verwahrung („VerwahrstellenKosten für die Verwahrung („Verwahrstellen----

/Depotbankvergütung“)/Depotbankvergütung“)/Depotbankvergütung“)/Depotbankvergütung“)    

Für die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Verwahrstellen-

/Depotbankaufgaben erhält die Verwahrstelle/Depotbank eine 

monatliche Vergütung. In dieser Position sind auch Kosten für 

weitere von der Verwahrstelle/Depotbank übernommenen Auf-

gaben mit umfasst (siehe Abschnitt III Punkt 1). Die Vergütung 

wird aufgrund der Monatsendwerte anteilig errechnet. 

Kosten für Dienste externer Beraterfirmen oderKosten für Dienste externer Beraterfirmen oderKosten für Dienste externer Beraterfirmen oderKosten für Dienste externer Beraterfirmen oder    

AnlageberaterAnlageberaterAnlageberaterAnlageberater    

Zu Lasten des Fondsvermögens gehende Dienste externer Be-

ratungsfirmen oder Anlageberater werden nicht in Anspruch 

genommen. 

Im aktuellen Rechenschaftsbericht werden unter „Fondsergeb-

nis“, Unterpunkt „Aufwendungen“ die vorgenannten Positionen 

ausgewiesen. 

VorteileVorteileVorteileVorteile    

Die VWG weist darauf hin, dass sie infolge ihrer Verwaltungs-

tätigkeit für den Fonds (sonstige geldwerte) Vorteile (z.B. für 

Broker Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformati-

onssysteme) ausschließlich dann vereinnahmt, wenn sie im 

Interesse der Anteilinhaber eingesetzt werden. 

Die VWG darf aus der vereinnahmten Verwaltungsgebühr 

Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) gewähren. Die 

Gewährung von derartigen Rückvergütungen führt nicht zu ei-

ner Mehrbelastung des Fonds mit zusätzlichen Kosten.  
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Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisio-

nen) werden nach Abzug angemessener 

Aufwandsentschädigungen an den Fonds weitergeleitet und im 

Rechenschaftsbericht ausgewiesen. 

Externe Beratungsfirmen oder AnlageberaterExterne Beratungsfirmen oder AnlageberaterExterne Beratungsfirmen oder AnlageberaterExterne Beratungsfirmen oder Anlageberater    

18. Angaben über die externen Beratungsfirmen oder 18. Angaben über die externen Beratungsfirmen oder 18. Angaben über die externen Beratungsfirmen oder 18. Angaben über die externen Beratungsfirmen oder 

Anlageberater, wenn ihre Dienste auf Vertragsbasis in Anlageberater, wenn ihre Dienste auf Vertragsbasis in Anlageberater, wenn ihre Dienste auf Vertragsbasis in Anlageberater, wenn ihre Dienste auf Vertragsbasis in 

Anspruch genommen und die Anspruch genommen und die Anspruch genommen und die Anspruch genommen und die Vergütungen hierfür Vergütungen hierfür Vergütungen hierfür Vergütungen hierfür 

dem Vermögen des Fonds entnommen werden:dem Vermögen des Fonds entnommen werden:dem Vermögen des Fonds entnommen werden:dem Vermögen des Fonds entnommen werden:    

Die Verwaltungsgesellschaft nimmt keine Leistungen externer 

Beratungsfirmen oder Anlageberater für diesen Investment-

fonds in Anspruch. 

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Zusätzliche Informationen für Anleger in der Zusätzliche Informationen für Anleger in der Zusätzliche Informationen für Anleger in der 
Bundesrepublik Bundesrepublik Bundesrepublik Bundesrepublik DeutschlandDeutschlandDeutschlandDeutschland    

19. Angaben über die Maßnahmen, die getroffen wo19. Angaben über die Maßnahmen, die getroffen wo19. Angaben über die Maßnahmen, die getroffen wo19. Angaben über die Maßnahmen, die getroffen wor-r-r-r-

den sind, um die Zahlungen an die Anteilinhaber, den den sind, um die Zahlungen an die Anteilinhaber, den den sind, um die Zahlungen an die Anteilinhaber, den den sind, um die Zahlungen an die Anteilinhaber, den 

Rückkauf oder die Rücknahme der Anteile sowie die Rückkauf oder die Rücknahme der Anteile sowie die Rückkauf oder die Rücknahme der Anteile sowie die Rückkauf oder die Rücknahme der Anteile sowie die 

Verbreitung der Informationen über den Fonds vorzVerbreitung der Informationen über den Fonds vorzVerbreitung der Informationen über den Fonds vorzVerbreitung der Informationen über den Fonds vorzu-u-u-u-

nehmen. Diese Angaben sind auf jeden Fall nehmen. Diese Angaben sind auf jeden Fall nehmen. Diese Angaben sind auf jeden Fall nehmen. Diese Angaben sind auf jeden Fall 

hinsichtlich des Mitgliedstaats zu machen, in dem der hinsichtlich des Mitgliedstaats zu machen, in dem der hinsichtlich des Mitgliedstaats zu machen, in dem der hinsichtlich des Mitgliedstaats zu machen, in dem der 

Fonds bewilligt ist. Falls ferner die Anteile in einem Fonds bewilligt ist. Falls ferner die Anteile in einem Fonds bewilligt ist. Falls ferner die Anteile in einem Fonds bewilligt ist. Falls ferner die Anteile in einem 

anderen Mitgliedstaat vertrieben werden, sind die anderen Mitgliedstaat vertrieben werden, sind die anderen Mitgliedstaat vertrieben werden, sind die anderen Mitgliedstaat vertrieben werden, sind die 

oben bezeichneten Angaben hinsichtlich dieses Mioben bezeichneten Angaben hinsichtlich dieses Mioben bezeichneten Angaben hinsichtlich dieses Mioben bezeichneten Angaben hinsichtlich dieses Mit-t-t-t-

gliedstaats zu machen und in den dort verbreitetgliedstaats zu machen und in den dort verbreitetgliedstaats zu machen und in den dort verbreitetgliedstaats zu machen und in den dort verbreiteten en en en 

Prospekt aufzunehmen.Prospekt aufzunehmen.Prospekt aufzunehmen.Prospekt aufzunehmen.    

Soweit die Anteilscheine in Sammelurkunden dargestellt wer-

den, erfolgt die Gutschrift der Ausschüttungen bzw. der 

Auszahlungen durch das jeweils für den Anteilinhaber depot-

führende Kreditinstitut. Zahl- und Einreichstellen für die 

Anteilscheine und Erträgnisscheine ist die Schoellerbank Ak-

tiengesellschaft und ihre Standorte. 

Zusätzliche Informationen für Anleger in der BundeZusätzliche Informationen für Anleger in der BundeZusätzliche Informationen für Anleger in der BundeZusätzliche Informationen für Anleger in der Bundes-s-s-s-

republik Deutschlandrepublik Deutschlandrepublik Deutschlandrepublik Deutschland    

Verwaltung, Vertrieb und Beratung (Stand 03/2016) 

Der Vertrieb der Anteile ist der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht nach § 310 KAGB angezeigt worden. 

VerwaltungsgesellschaftVerwaltungsgesellschaftVerwaltungsgesellschaftVerwaltungsgesellschaft 

Schoellerbank Invest AG 

Sterneckstraße 5, A-5024 Salzburg 

Telefon (0043) 662 / 88 55 11-0 

Landesgericht Salzburg, FN 85 246m 

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital (Grundkapital): EUR 

2.543.549,20 (Stand 31.12.2015) 

AktionäreAktionäreAktionäreAktionäre 

Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien 

AufsichtsratAufsichtsratAufsichtsratAufsichtsrat 

Peter JENEWEIN, Innsbruck, Vorsitzender 

Mag. Helmut SIEGLER, Salzburg, Vorsitzender-Stv. 

Dr. Sylvia ZWICKER, Salzburg, Vorsitzender-Stv. 

Gerold HUMER, Salzburg 

Ernst HUBER, Salzburg 

VorstandVorstandVorstandVorstand 

Mag. Thomas MEITZ, Salzburg 

Mag. Michael SCHÜTZINGER, Salzburg 

Christian FEGG, Salzburg 

DepotbankDepotbankDepotbankDepotbank 

Schoellerbank Aktiengesellschaft  

Renngasse 3, A-1010 Wien 

Grundkapital: EUR 20.000.000,00 (Stand 31.12.2015) 

BankprüferBankprüferBankprüferBankprüfer 

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien 

Vertriebsstelle in ÖsterreichVertriebsstelle in ÖsterreichVertriebsstelle in ÖsterreichVertriebsstelle in Österreich 

Schoellerbank Aktiengesellschaft  

Renngasse 3, A-1010 Wien 

mit allen Filialen 

Informationsstelle in DeutschlandInformationsstelle in DeutschlandInformationsstelle in DeutschlandInformationsstelle in Deutschland 

CACEIS Bank Deutschland GmbH 

Lilienthalallee 34-36, D-80939 München 

Steuerlicher Vertreter gem. § 5 InvStG in DeutschlandSteuerlicher Vertreter gem. § 5 InvStG in DeutschlandSteuerlicher Vertreter gem. § 5 InvStG in DeutschlandSteuerlicher Vertreter gem. § 5 InvStG in Deutschland 

Deloitte & Touche GmbH, Rosenheimer Platz 4, D-81669 

München. 

VeröffentlichungenVeröffentlichungenVeröffentlichungenVeröffentlichungen    

Der Wert eines Anteils sowie der Ausgabe- und Rücknahme-

preis werden börsentäglich von der Depotbank ermittelt und 

täglich unter http://invest.schoellerbank.at veröffentlicht, dort 

werden auch etwaige sonstige Unterlagen und Mitteilungen an 

den Anleger veröffentlicht. Spätestens 4 Monate nach Ab-

schluss eines jeden Geschäftsjahres des Fonds wird die 

Verwaltungsgesellschaft den Anteilinhabern einen geprüften 

Jahresbericht, der Auskunft gibt über das Fondsvermögen, 

dessen Verwaltung und die erzielten Resultate, zur Verfügung 

stellen. Spätestens 2 Monate nach Ende der ersten Hälfte ei-
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nes jeden Geschäftsjahres des Fonds stellt die Verwaltungsge-

sellschaft den Anteilinhabern einen Halbjahresbericht zur 

Verfügung, der Auskunft gibt über das Fondsvermögen und 

dessen Verwaltung während des entsprechenden Halbjahres.  

Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, 

die Fondsbestimmungen sowie der aktuelle Jahres- und Halb-

jahresbericht in deutscher Sprache sind bei der deutschen 

Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich. 

Dorthin können sich Anteilsinhaber auch wenden, um Informa-

tionen über die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu erhalten. 

Weitere AnlageinformationenWeitere AnlageinformationenWeitere AnlageinformationenWeitere Anlageinformationen    

20. Weitere Anlageinformationen 20. Weitere Anlageinformationen 20. Weitere Anlageinformationen 20. Weitere Anlageinformationen     

Weitere Anlageinformationen gemäß § 133 InvFG finden sie im 

Internet unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen. 

2222....1. Gegebenenfalls bisherige Ergebnisse des Fonds1. Gegebenenfalls bisherige Ergebnisse des Fonds1. Gegebenenfalls bisherige Ergebnisse des Fonds1. Gegebenenfalls bisherige Ergebnisse des Fonds    

 

 

Quelle: Performanceübersicht der OeKB. 

Warnhinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen  

Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds zu. 
    

Die Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung des Fonds 

bis zum 31.12.2015. Die Wertentwicklung ab dem 

01.01.2016 bzw. die aktuellen Werte erhalten Sie auf 

www.schoellerbank.at Unterpunkt: Produkte/Fonds/All Asia; 

Unterpunkt: Wertentwicklung und Auszahlung. 

2222....2. Profil des typischen Anlegers, für den der Fonds 2. Profil des typischen Anlegers, für den der Fonds 2. Profil des typischen Anlegers, für den der Fonds 2. Profil des typischen Anlegers, für den der Fonds 

konzipiert istkonzipiert istkonzipiert istkonzipiert ist    

Der All Asia ist für risikofreudige Anleger geeignet, die 

 langfristigen Kapitalzuwachs erzielen möchten und 

ebenso eine langfristige Anlagebindung (mindestens 10 

Jahre) wünschen; 

 eine Diversifizierung ihrer Anlagen durch ein Engagement 

am asiatischen/pazifischen Aktienmarkt (Aktien und 

Aktien gleichwertige Wertpapiere) erreichen möchten; Die 

Anleger sollten bedenken, dass ein geografischer 

Schwerpunkt eines Portfolios zu einer höheren Volatilität 

führen kann, als dies bei einem geografisch breiter 

gestreuten Portfolio der Fall ist; 

 in der Lage sind, eine potenzielle hohe Volatilität des 

Werts ihrer Anlage sowie ein hohes Verlustrisiko zu 

tragen (Währungsentwicklungen können sich auf den 

Fondspreis auswirken); 

 eine hohe Risikotoleranz entsprechend der mit den 

Anlagen in Aktiensubfonds, die sich ihrerseits auf eine 

spezielle Region konzentrieren, verbundenen Risiken 

verfügen. 

2222....3. Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von 3. Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von 3. Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von 3. Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von 

HandelsentscheidungenHandelsentscheidungenHandelsentscheidungenHandelsentscheidungen    

Die Schoellerbank Invest AG (VWG) hat die Abteilung Internati-

onal Brokerage Service (IBS) der Schoellerbank 

Aktiengesellschaft damit beauftragt, für das Fondsmanage-

ment börsliche sowie außerbörsliche Orders durchzuführen. 

Die Zusammenarbeit zwischen der VWG und IBS, sowie die zur 

Anwendung kommenden Grundsätze sind in einem eigenen 

Service Level Agreement genau festgelegt. 

Die Schoellerbank Invest AG hält bei der Verwaltung der In-

vestmentfonds die Grundsätze der Best Execution Policy ein, 

die die Ausführung von Handelsentscheidungen im bestmögli-

chen Interesse für die Investmentfonds gewährleistet. Dabei 

werden Aufträge nur an Gegenparteien erteilt, die Gewähr für 

aus einer Gesamtbetrachtung bestmögliche Erfüllung in preis-

mäßiger, zeitlicher, quantitativer und qualitativer Hinsicht 

(Prinzip der Best Execution) bieten. 

GegenparteienGegenparteienGegenparteienGegenparteien    

Gegenparteien (Kontrahenten) sind jene Handelspartner, über 

die die Transaktionen für das verwaltete Sondervermögen ab-

gewickelt werden. Sie werden von IBS, im Auftrag der VWG, 

nach objektiven Kriterien und unter ausschließlicher Wahrung 

der Interessen der Anleger und Integrität des Marktes mit der 
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Sorgfalt einer ordentlichen und gewissenhaften Geschäftslei-

tung ausgewählt (Best Execution Policy der Schoellerbank). IBS 

erteilt Aufträge nur an Gegenparteien, die Gewähr für aus einer 

Gesamtbetrachtung bestmögliche Erfüllung in preismäßiger, 

zeitlicher, quantitativer und qualitativer Hinsicht (Prinzip der 

best execution) bieten. Es gelten die in der Kontrahenten-Liste 

angeführten Gegenparteien als zwischen der VWG und IBS 

vereinbart. Für die Auswahl weiterer Kontrahenten gelten die 

oben angeführten Kriterien. Nach der Neuaufnahme einer Ge-

genpartei erstellt IBS eine aktualisierte Liste und legt diese der 

VWG vor. Jedenfalls stellt IBS der VWG eine aktuelle Kontra-

henten-Liste einmal jährlich zur Verfügung. IBS hat 

Aufzeichnungen über Probleme in der Zusammenarbeit mit 

den Kontrahenten zu führen. Bei Auftreten eines Problems legt 

IBS diese Aufzeichnungen umgehend der VWG vor. Die VWG 

entscheidet sodann, ob die Zusammenarbeit weitergeführt 

wird bzw. ob Änderungen in der Zusammenarbeit (insbesonde-

re Ablaufänderungen) vorgenommen werden müssen. Jeweils 

zum Jahresende stellt IBS der VWG sämtliche Aufzeichnungen 

zur Verfügung. 

DokumentationDokumentationDokumentationDokumentation    

IBS verpflichtet sich, bei jeder Auftragserteilung an einen Kon-

trahenten zu gewährleisten, dass die Order im zur Verfügung 

stehenden elektronischen System auch im Nachhinein einseh-

bar ist. Ist das aus technischen Gründen nicht möglich, hat IBS 

einen Ausdruck jeder Order aufzubewahren. Weiters verpflich-

tet sich IBS, eine Aufstellung der Preislisten sämtlicher 

Anbieter eines Auftrages aus „Bloomberg“ oder „Reuters“ in 

elektronischer Form aufzubewahren. Jede Abweichung vom 

Prinzip der best execution muss schriftlich begründet werden 

und ist nur in Ausnahmefällen gestattet. Die schriftliche Be-

gründung ist mit den zuvor erwähnten Dokumentationen 

aufzubewahren. Hinsichtlich des Kriteriums der „bestmögli-

chen Erfüllung in preismäßiger Hinsicht“ entsteht die zuvor 

genannte Pflicht zur Begründung und entsprechenden Doku-

mentation dann, wenn sich bei einem Auftrag die Preise der 

Anbieter wesentlich voneinander unterscheiden und IBS nicht 

den preislich günstigsten Anbieter als Kontrahenten wählt. 

AusführungsplätzeAusführungsplätzeAusführungsplätzeAusführungsplätze    

Generell können Transaktionen für Investmentfonds auf gere-

gelten Märkten, an Multilateral Trading Facilities (sogenannte 

Handelsplattformen) als auch an anderen Ausführungsplätzen 

(z.B. außerbörslich) ausgeführt werden. Im Fall der Durchfüh-

rung von Transaktionen über Handelspartner erfolgt die 

Auswahl der Gegenpartei für eine Transaktion aus der beste-

henden Kontrahentenliste und unter Berücksichtigung der hier 

angeführten Kriterien. Bei den Investmentfonds, bei denen die 

Anteilinhaber in die Entscheidungen über den Investmentfonds 

eingebunden sind (Spezialfonds, Großanlegerfonds), kann der 

Anteilinhaber im Rahmen des Fondsmanagements den Aus-

führungsplatz für ein Geschäft bestimmen, wodurch die VWG 

von der Verpflichtung befreit ist, den Auftrag entsprechend 

dieser Execution Policy auszuführen. Bei Vorliegen außeror-

dentlicher Umstände kann die VWG gezwungen sein, von den 

in dieser Execution Policy aufgestellten Grundsätzen abzuwei-

chen (z.B. Naturkatastrophen, Terroranschläge usw.). Dennoch 

wird sich die VWG um die bestmögliche Ausführung bemühen. 

Diese Execution Policy wird regelmäßig – zumindest jedoch 

einmal jährlich – überprüft und, sofern hierfür Erfordernisse 

bestehen, angepasst. Publikumsfonds, bei denen das Fonds-

management an einen Dritten delegiert wurde, unterliegen 

ebenfalls aufgrund entsprechender vertraglicher Vereinbarun-

gen dem Prinzip der best execution. 

2222....4. Stimmrechtsausübung4. Stimmrechtsausübung4. Stimmrechtsausübung4. Stimmrechtsausübung    

Gemäß § 26 InvFG 2011 ist eine Verwaltungsgesellschaft zur 

Festlegung von „Strategien für die Ausübung von Stimmrech-

ten bei Veranlagungen“ verpflichtet. Die Vertretung der 

Interessen und Stimmrechte ihrer Anteilscheininhaber gegen-

über den Aktiengesellschaften hat für die Schoellerbank Invest 

AG einen hohen Stellenwert. Die Schoellerbank Invest AG un-

terstützt als langfristig ausgerichteter Investor alle 

Maßnahmen, die den Wert eines Unternehmens auf lange 

Sicht steigern können. 

Aufgrund der Proportionalität vertritt die Schoellerbank Invest 

AG die Anlegerinteressen ab einem Stimmrechtsanteil von 5% 

am Stammkapital einer Aktiengesellschaft bzw. erst ab einem 

Kurswert von mehr als EUR Tsd. 500, gemessen am gesamten 

der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnenden Aktienanteil. Des 

Weiteren ist das Qualitätskriterium „Bewährtes Management“ 

im Schoellerbank AktienRating integriert, welches das Vertrau-

en in die Managemententscheidungen ausdrückt. Es wird 

daher von einer Stimmrechtsausübung für die Stimmrechtsan-

teile unter dieser Grenze Abstand genommen. 

Für die Stimmrechtsanteile über dieser Grenze werden die 

konkreten Vorschläge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten 

einer Hauptversammlung von den Fondsmanagern gemäß den 

folgenden Handlungsgrundsätzen erarbeitet. Beauftragt die 

Schoellerbank Invest AG einen externen Fondsmana-

ger/Advisor mit der Verwaltung des Sondervermögens, hat 

dieser die Stimmrechte stets im besten Interesse der Anteil-

scheininhaber auszuüben. 
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Wirtschaftliche InformationenWirtschaftliche InformationenWirtschaftliche InformationenWirtschaftliche Informationen    

22221111. Wirtschaftliche Informationen . Wirtschaftliche Informationen . Wirtschaftliche Informationen . Wirtschaftliche Informationen     

Etwaige Kosten und Gebühren mit Ausnahme der unter 9. und 

10. (sowie unter 17.) genannten Kosten, aufgeschlüsselt nach 

denjenigen, die vom Anteilinhaber zu entrichten sind und den-

jenigen, die aus dem Sondervermögen des Fonds zu zahlen 

sind. 

Die Gebühren für die Verwahrung der Anteilscheine richten 

sich nach der Vereinbarung des Anteilinhabers mit seiner de-

potführenden Stelle. 

Werden die Anteilscheine bei Dritten zurückgegeben, so kön-

nen Kosten bei der Rücknahme von Anteilscheinen anfallen. 

Die Kosten für die Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in der 

Bundesrepublik Deutschland können dem Fonds direkt ange-

lastet werden. Es fallen weiters keine über die in den Punkten 

9, 10 und 17 genannten hinausgehenden Kosten an. 

Anteile werden von der Depotbank zurückgenommen und auch 

die Ausschüttungen erfolgen durch die Depotbank und werden 

über die depotführenden Stellen an die Anteilinhaber weiterge-

leitet; Fondsprospekte, Rechenschafts- sowie 

Halbjahresberichte des Fonds sind auf der Website 

http://www.schoellerbank.at/fondspublikationen abrufbar. 
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Abschnitt III 

Angaben über die DepotbankAngaben über die DepotbankAngaben über die DepotbankAngaben über die Depotbank    

1. 1. 1. 1. Identität Identität Identität Identität der Depotbank/Verwahrstelle des OGAW der Depotbank/Verwahrstelle des OGAW der Depotbank/Verwahrstelle des OGAW der Depotbank/Verwahrstelle des OGAW 

und Beschreibung ihrer Pflichten sowie der Intereund Beschreibung ihrer Pflichten sowie der Intereund Beschreibung ihrer Pflichten sowie der Intereund Beschreibung ihrer Pflichten sowie der Interes-s-s-s-

senkonflikte, die entstehen könnensenkonflikte, die entstehen könnensenkonflikte, die entstehen könnensenkonflikte, die entstehen können    

Schoellerbank Aktiengesellschaft 

Renngasse 3 

A-1010 Wien 

Firmenbuch Nr.: 103232m 

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien 

Die Depotbank hat gemäß Bescheid vom 27.12.2000, GZ 

257617/1-V/13/00 der Finanzmarktaufsicht die Funktion der 

Depotbank für den Investmentfonds übernommen. Die Bestel-

lung und der Wechsel der Depotbank bedürfen der Bewilligung 

der Finanzmarktaufsicht. Sie darf nur erteilt werden, wenn an-

zunehmen ist, dass das Kreditinstitut die Erfüllung der 

Aufgaben einer Depotbank gewährleistet. Die Bestellung und 

der Wechsel der Depotbank sind zu veröffentlichen; die Veröf-

fentlichung hat den Bewilligungsbescheid anzuführen.  

Die Depotbank ist Kreditinstitut nach österreichischem Recht. 

Ihre Haupttätigkeit ist das Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft 

sowie das Wertpapiergeschäft. 

Ihr obliegt gemäß Investmentfondsgesetz die Verwahrung der 

Vermögenswerte des Investmentfonds sowie die Führung der 

Konten und Depots des Fonds und sie hat dabei insbesondere 

zu gewährleisten, dass ihr bei Geschäften, die sich auf das 

Vermögen des Investmentfonds beziehen, der Gegenwert un-

verzüglich übertragen wird und die Erträge des 

Investmentfonds gemäß den Bestimmungen dieses Bundesge-

setzes und den Fondsbestimmungen verwendet werden. 

Weiters werden folgende Aufgaben von der Depotbank im 

Rahmen einer Delegation gemäß InvFG 2011 übernommen: 

 Preisfestsetzung (Lieferung von Daten für die 

Steuererklärungen) 

 Fondsbuchhaltung 

 Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften 

 Gewinnausschüttung auf Basis der Beschlussfassung der 

Verwaltungsgesellschaft 

 Kontraktabrechnungen (einschließlich Versand der 

Zertifikate) 
    

Die der Verwaltungsgesellschaft nach den Fondsbestimmun-

gen für die Verwaltung zustehende Vergütung und der Ersatz 

für die mit der Verwaltung zusammenhängenden Aufwendun-

gen sind von der Depotbank zu Lasten der für den Fonds 

geführten Konten zu bezahlen. Die Depotbank darf die ihr für 

die Verwahrung der Wertpapiere des Fonds und für die Kon-

tenführung zustehende Vergütung dem Fonds anlasten. Bei 

diesen Maßnahmen kann die Depotbank nur auf Grund eines 

Auftrages der Verwaltungsgesellschaft handeln. 

Verwahrstellenfunktionen, Listen der BeauftraVerwahrstellenfunktionen, Listen der BeauftraVerwahrstellenfunktionen, Listen der BeauftraVerwahrstellenfunktionen, Listen der Beauftrag-g-g-g-
ten/Unterbeauftragten Iten/Unterbeauftragten Iten/Unterbeauftragten Iten/Unterbeauftragten Interessenskonfliktenteressenskonfliktenteressenskonfliktenteressenskonflikte    

2. 2. 2. 2. Beschreibung sämtlicher von der Verwahrstelle Beschreibung sämtlicher von der Verwahrstelle Beschreibung sämtlicher von der Verwahrstelle Beschreibung sämtlicher von der Verwahrstelle 

übertragender Verwahrungsfunktionen, Liste der Bübertragender Verwahrungsfunktionen, Liste der Bübertragender Verwahrungsfunktionen, Liste der Bübertragender Verwahrungsfunktionen, Liste der Be-e-e-e-

auftragten und Unterbeauftragten und Angabe auftragten und Unterbeauftragten und Angabe auftragten und Unterbeauftragten und Angabe auftragten und Unterbeauftragten und Angabe 

sämtlicher Interessenkonflikte, die sich aus der Ausämtlicher Interessenkonflikte, die sich aus der Ausämtlicher Interessenkonflikte, die sich aus der Ausämtlicher Interessenkonflikte, die sich aus der Auf-f-f-f-

gabenübertragung ergeben könnengabenübertragung ergeben könnengabenübertragung ergeben könnengabenübertragung ergeben können    

Die Depotbank/Verwahrstelle befindet sich mit den übernom-

menen Aufgaben und Pflichten in keinem Interessenskonflikt. 

Interessenskonflikte werden im Anlassfall unverzüglich der 

VWG angezeigt. Ein Interessenskonflikt liegt vor, wenn durch 

eine andere Tätigkeit der Depotbank/Verwahrstelle berechtigte 

Interessen der VWG bzw. der Anteilinhaber beeinträchtigt wür-

den. Die Depotbank/Verwahrstelle verpflichtet sich, 

Interessenskonflikte zu ermitteln und zu vermeiden. Es werden 

alle in diesem Zusammenhang möglichen und notwendigen 

(organisatorischen) Maßnahmen ergriffen bzw. werden diese 

ergreifen. Auf Anfrage wird die Depotbank/Verwahrstelle der 

VWG die entsprechende Dokumentation im Zusammenhang 

mit Interessenskonflikten übermitteln und diese bei nicht ver-

meidbaren Interessenskonflikten aktiv informieren (siehe dazu 

die Interessenkonflikt-Policy der Schoellerbank Invest AG, 

http://invest.schoellerbank.at). 
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Die Verwahrstelle setzt Unterverwahrstellen ein. Die Unterver-

wahrstellen übernehmen die Funktion der Verwahrung. Eine 

Liste dieser Unterverwahrstellen finden Sie auf der Homepage 

der VWG unter http://invest.schoellerbank.at. 

Schoellerbank Invest AG 

Übermittlung von aktuelÜbermittlung von aktuelÜbermittlung von aktuelÜbermittlung von aktuellen Angabenlen Angabenlen Angabenlen Angaben    

3. 3. 3. 3. Erklärung, dass den Anlegern auf Antrag InformatErklärung, dass den Anlegern auf Antrag InformatErklärung, dass den Anlegern auf Antrag InformatErklärung, dass den Anlegern auf Antrag Informati-i-i-i-

onen auf dem neuesten Stand hinsichtlich der onen auf dem neuesten Stand hinsichtlich der onen auf dem neuesten Stand hinsichtlich der onen auf dem neuesten Stand hinsichtlich der 

Informationen gemäß den vorstehenden übermittelt Informationen gemäß den vorstehenden übermittelt Informationen gemäß den vorstehenden übermittelt Informationen gemäß den vorstehenden übermittelt 

werdenwerdenwerdenwerden    

Auf Anfrage werden den Anlegern des Fonds aktuelle Informa-

tionen zu den oben angeführten Angaben zur 

Depotbank/Verwahrstelle zur Verfügung gestellt. 

 

 

Mag. Thomas Meitz Mag. Michael Schützinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    All Asia All Asia All Asia All Asia |||| Prospekt |||| März 2016 ||||    30303030 

“ „ Abschnitt IV 

Anhang 

Angaben über den VorstandAngaben über den VorstandAngaben über den VorstandAngaben über den Vorstand    

Mag. Thomas MEITZ, Salzburg 

Mag. Michael SCHÜTZINGER, Salzburg 

Christian FEGG, Salzburg 

AufsichtsratAufsichtsratAufsichtsratAufsichtsrat    

Peter JENEWEIN, Innsbruck, Vorsitzender; Leitender Direktor 

des Regionalbereiches Österreich West der Schoellerbank AG 

Mag. Helmut SIEGLER, Salzburg, Vorsitzender-Stellvertreter; 

Leitender Direktor des Wealth Advisory der Schoellerbank AG 

Dr. Sylvia ZWICKER, Salzburg, Vorsitzender-Stellvertreter; Lei-

tende Direktorin des Bereiches Vertriebskoordination und 

Controlling der Schoellerbank AG 

Gerold HUMER, Salzburg, Leitender Direktor des Regionalbe-

reiches Österreich Mitte der Schoellerbank AG 

Ernst HUBER, Salzburg, Vorsitzender des Vorstandes der 

Hellobank BNP Paribas Austria AG 

GRUNDKAPITAL: EUR 2.543.549,20 

AktionäreAktionäreAktionäreAktionäre    

Schoellerbank Aktiengesellschaft, Renngasse 3, A-1010 Wien, 

unmittelbar zu 100 %; UniCredit Bank Austria AG, Schotten-

gasse 6-8, 1010 Wien, mittelbar zu 100%; UniCredit S.p.A., 

Via Alessandro Specchi 16, 00100 Rom, Italien, Streubesitz 

Aufstellung sämtlicher von der Gesellschaft veAufstellung sämtlicher von der Gesellschaft veAufstellung sämtlicher von der Gesellschaft veAufstellung sämtlicher von der Gesellschaft ver-r-r-r-
walteter Investmentfondswalteter Investmentfondswalteter Investmentfondswalteter Investmentfonds    

 Schoellerbank Kurzinvest 

 Schoellerbank Vorsorgefonds 

 Schoellerbank USD Rentenfonds 

 Schoellerbank USD Liquid 

 Schoellerbank Anleihefonds 

 Schoellerbank Realzins Plus 

 Schoellerbank Zinsstruktur Plus 

 Schoellerbank NettoRent 

 Schoellerbank Liquid 

 Schoellerbank Euro Alternativ 

 Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert 

 Schoellerbank Aktienfonds Value 

 Schoellerbank Ethik Vorsorge 

 Schoellerbank Global Dynamic 

 Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio 

 Schoellerbank Global Pension Fonds 

 Schoellerbank PF 33 

 Schoellerbank Global Balanced 

 Schoellerbank Global Resources 

 All World 

 All Asia 

 All Europe 

 All Japan 

 All Trends 

 Globo I 

 Globo II 

 Schoellerbank Global Health Care 

 Top Vario Mix 

 Top Balanced Mix 

 Schoellerbank Value Select 

 Schoellerbank SF 11 

 Schoellerbank SF 13 

 Schoellerbank SF 16 

 Schoellerbank PKF 1 

 KIRUSIPE 

 SBA 14 

 SCHOELLER 2014 

 JF Begünstigtenfonds 

 Florentini 

 K 114 

VertriebsstellenVertriebsstellenVertriebsstellenVertriebsstellen    (Z(Z(Z(Zahlahlahlahl----    und Einreichstellen)und Einreichstellen)und Einreichstellen)und Einreichstellen)    

Zahl- und Einreichstellen für die Anteilscheine und 

Erträgnisscheine ist die Schoellerbank Aktiengesellschaft und 

ihre Standorte. 
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Soweit die Anteilscheine in Sammelurkunden dargestellt wer-

den, erfolgt die Gutschrift der Ausschüttung durch die jeweils 

für den Anteilinhaber depotführende Bank. 

Fondsbestimmungen des Fondsbestimmungen des Fondsbestimmungen des Fondsbestimmungen des All AsiaAll AsiaAll AsiaAll Asia        
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“ „ Fondsbestimmungen 

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds All Asia, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgF, wur-

den von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt. 
    

Der Investmentfonds ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen und wird von der Schoellerbank Invest AG (nachstehend „Verwaltungs-

gesellschaft“ genannt) mit Sitz in Salzburg verwaltet. 

 

Artikel 1 MiteigentumsanteileArtikel 1 MiteigentumsanteileArtikel 1 MiteigentumsanteileArtikel 1 Miteigentumsanteile    
Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifika-

te) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten. 

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden und nach Er-

messen der Verwaltungsgesellschaft in effektiven Stücken 

dargestellt.  

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)    
1. Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Ver-

wahrstelle) ist die Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien. 

2. Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahr-

stelle) und ihre Standorte oder sonstige im Prospekt 

genannte Zahlstellen. 

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und     
----grundsätzegrundsätzegrundsätzegrundsätze    
Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermö-

genswerte gemäß InvFG ausgewählt werden. 

Für den Investmentfonds werden Anteile von Investmentfonds 

erworben, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwerti-

gen Wertpapieren mit Schwerpunkt Asien/Pazifik investieren 

und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausge-

wählt werden. 

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter 

Einhaltung der obig angeführten Beschreibung für das Fonds-

vermögen erworben. 

1. 1. 1. 1. Wertpapiere Wertpapiere Wertpapiere Wertpapiere     

Nicht anwendbar. 

2. 2. 2. 2. Geldmarktinstrumente Geldmarktinstrumente Geldmarktinstrumente Geldmarktinstrumente     

Nicht anwendbar. 

3. 3. 3. 3. Wertpapiere und Wertpapiere und Wertpapiere und Wertpapiere und GeldmarktinstrumenteGeldmarktinstrumenteGeldmarktinstrumenteGeldmarktinstrumente    

Nicht anwendbar. 

4. 4. 4. 4. Anteile an InvestmentfondsAnteile an InvestmentfondsAnteile an InvestmentfondsAnteile an Investmentfonds    

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis jeweils bis jeweils bis jeweils bis 

zu 20 v.H.zu 20 v.H.zu 20 v.H.zu 20 v.H.    des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 

v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese 

(OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. 

des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds in-

vestieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30 v.H.    

des Fondsvermögens erworben werden. 

5. 5. 5. 5. Derivative InstrumenteDerivative InstrumenteDerivative InstrumenteDerivative Instrumente    

Es werden keine derivativen Instrumente direkt erworben. 

6. 6. 6. 6. RisikoRisikoRisikoRisiko----Messmethode des InvestmentfondsMessmethode des InvestmentfondsMessmethode des InvestmentfondsMessmethode des Investmentfonds    

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: 

Commitment Ansatz 

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. 

Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV ermittelt. Details und 

Erläuterungen finden sich im Prospekt.  

7. 7. 7. 7. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen Sichteinlagen oder kündbare Einlagen Sichteinlagen oder kündbare Einlagen Sichteinlagen oder kündbare Einlagen     

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von 

höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 20 v.H. des Fondsver-

mögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu 

halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios 

und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei 

Subfonds kann der Investmentfonds den Anteil an Subfonds 

unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen und 

kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Mo-

naten aufweisen. 

8. 8. 8. 8. Vorübergehend aufgenommene KrediteVorübergehend aufgenommene KrediteVorübergehend aufgenommene KrediteVorübergehend aufgenommene Kredite    

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Invest-

mentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 v.H. 

des Fondsvermögens aufnehmen.  

9. 9. 9. 9. PensionsgeschäftePensionsgeschäftePensionsgeschäftePensionsgeschäfte    

Nicht anwendbar. 

10. 10. 10. 10. WertpapierleiheWertpapierleiheWertpapierleiheWertpapierleihe    

Nicht anwendbar. 

Nähere Angaben betreffend den Artikel 3 finden sich im Pros-

pekt. 

Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und RücArtikel 4 Modalitäten der Ausgabe und RücArtikel 4 Modalitäten der Ausgabe und RücArtikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rück-k-k-k-
nahmenahmenahmenahme    
Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in Euro. 
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Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswertes fällt mit dem 

Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises 

zusammen. 

1. 1. 1. 1. Ausgabe und AusgabeaufschlagAusgabe und AusgabeaufschlagAusgabe und AusgabeaufschlagAusgabe und Ausgabeaufschlag    

Die Berechnung des Ausgabepreises erfolgt, wenn eine Aus-

gabe der Anteile stattfindet, mindestens aber zweimal im 

Monat. 

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich 

eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 5 v.H. zur De-

ckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, 

aufgerundet auf den nächsten Cent. Die Ausgabe der Anteile 

ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft 

behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorü-

bergehend oder vollständig einzustellen. 

2. 2. 2. 2. Rücknahme und RücknahmeabschlagRücknahme und RücknahmeabschlagRücknahme und RücknahmeabschlagRücknahme und Rücknahmeabschlag    

Die Berechnung des Rücknahmepreises erfolgt, wenn eine 

Rücknahme der Anteile stattfindet, mindestens aber zweimal 

im Monat. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteils-

wert abgerundet auf den nächsten Cent. Es fällt kein 

Rücknahmeabschlag an.  

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an 

dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen 

Rückgabe des Anteilscheines auszuzahlen. 

Artikel 5 RechnungsjahrArtikel 5 RechnungsjahrArtikel 5 RechnungsjahrArtikel 5 Rechnungsjahr    
Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 

01.07. bis zum 30.06.  

Artikel 6 Anteilsgattungen und Artikel 6 Anteilsgattungen und Artikel 6 Anteilsgattungen und Artikel 6 Anteilsgattungen und 
ErträgnisverwendungErträgnisverwendungErträgnisverwendungErträgnisverwendung    
Für den Investmentfonds können Thesaurierungsanteilscheine 

mit KESt-Abzug ausgegeben werden. Die Verwaltungsgesell-

schaft behält sich vor, auch Vollthesaurierungsanteile 

auszugeben. 

1. 1. 1. 1. ErträgErträgErträgErträgnisverwendung bei Ausschüttungsnisverwendung bei Ausschüttungsnisverwendung bei Ausschüttungsnisverwendung bei Ausschüttungsanteianteianteianteil-l-l-l-

scheinen scheinen scheinen scheinen (Ausschütter)(Ausschütter)(Ausschütter)(Ausschütter)    

Nicht anwendbar. 

2. 2. 2. 2. Erträgnisverwendung bei ThesaurierungsanteiErträgnisverwendung bei ThesaurierungsanteiErträgnisverwendung bei ThesaurierungsanteiErträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteil-l-l-l-

scheinen mit KEStscheinen mit KEStscheinen mit KEStscheinen mit KESt----Abzug (Thesaurierer)Abzug (Thesaurierer)Abzug (Thesaurierer)Abzug (Thesaurierer)    

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse 

nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist 

bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 01.09. der gemäß InvFG 

ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur De-

ckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteil-

scheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu 

verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt 

durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depot-

führenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im 

Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden 

können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder 

Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Vorausset-

zungen für eine Befreiung gemäß § 94 des 

Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der 

Kapitalertragsteuer vorliegen.  

3. 3. 3. 3. Erträgnisverwendung bei ThesaurierungsanteiErträgnisverwendung bei ThesaurierungsanteiErträgnisverwendung bei ThesaurierungsanteiErträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteil-l-l-l-

scheinen ohne KEStscheinen ohne KEStscheinen ohne KEStscheinen ohne KESt----Abzug (VoAbzug (VoAbzug (VoAbzug (Vollllllllthesaurierer Inlandsthesaurierer Inlandsthesaurierer Inlandsthesaurierer Inlands----    

und Auslandstranche)und Auslandstranche)und Auslandstranche)und Auslandstranche)    

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse 

nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird 

keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das 

Unterbleiben der KESt Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß 

InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der 01.09. des folgen-

den Rechnungsjahres. Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch 

Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführen-

den Stellen sicher, dass die Anteilscheine im 

Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden 

können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder 

Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Vorausset-

zungen für eine Befreiung gemäß § 94 des 

Einkommensteuergesetzes vorliegen. Werden diese Vorausset-

zungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß 

InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotfüh-

renden Kreditinstituts auszuzahlen. 

Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von 
Aufwendungen, AbwicklungsgebührAufwendungen, AbwicklungsgebührAufwendungen, AbwicklungsgebührAufwendungen, Abwicklungsgebühr    
Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit 

eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,5 v.H1,5 v.H1,5 v.H1,5 v.H. des 

Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errech-

net wird. Diese Vergütung reduziert sich um jene 

Verwaltungsgebühren der Verwaltungsgesellschaft, die diese 

hinsichtlich Teilen des Dachfonds, die in Anteilen eines von ihr 

verwalteten Investmentfonds angelegt werden, erhalten hat. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller 

durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.  

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die Depotbank eine 

Vergütung von 0,5 v.H.0,5 v.H.0,5 v.H.0,5 v.H. des Fondsvermögens. 

Nähere Angaben finden sich im Prospekt. 
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